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Schule und Jugenderziehung.
II.

„Dittes kommt nun auf unſere mittleren und höheren
Schulen zu ſprechen und da jetzt das neue Schul-
geſetz vorliegt und ſich auch der Kaiſer über die Schule
in einer längeren Rede ausgeſprochen hat, welche von
der geſamten Preſſe beſprochen wird, ſo iſt es wohl
von Jntereſſe, was Dittes ſchon im Jahre 1878 dar-
über ſchrieb. Er fährt alſo fort: „Erweiſt ſich alſo
der Unterbau unſeres Kulturſyſtems als durchaus un-
zulänglich, ſo leiden die mittleren und oberen Partien
desſelben an großen Gebrechen. Geiſtloſer Mechanismus
und eigenſinnige Uniformierung, Vernachläſſigung
der Gemüts- und Charakterbildung, vielfach auch der
phyſiſchen Entwickelung zu gunſten einſeitiger Dreſſur
im Wiſſen, dabei viel Quälerei mit abgelebten und
wertloſen Dingen unter Verabſäumung des Wertvollen
und Unentbehrlichen, Ueberſchätzung der Lehrſubſtanz
und Verkennung des perſönlichen Wertes der Zöglinge,
daher gewaltſame Zurichtung der letzteren für eine
Schablone und nach einer Schablone, frühzeitige Hin-
lenkung derſelben auf ihre individuellen Vorteile, Ueber
bürdung und Schwächung der jugendlichen Kräfte
das ſind die Hauptfehler in unſerem mittleren Schul-
weſen. Und im oberſten Stockwerk iſt auch nicht alles
Gold, was glänzt. Da wird geiſtloſe Routine, leere
Wortklauberei und gänzliches Jgnorieren der Jdeen
und Forderungen der Gegenwart als die wahre Wiſſen-
ſchaftlichkeit geprieſen, als lebten wir in der alexan-
driniſchen oder mittelalterlichen Periode der Scholaſtik;
dort werden die gewagteſten Hypotheſen mit Auguren-
miene als geniale Entdeckungen neuer unrrüglicher
Wahrheiten unter möglichſter Reklame proklamiert,
oder unwichtige Kleinigkeiten mit allerlei gelehrten
Kunſtgriffen weitläufig ausgeſponnen, die Wiſſenſchaften
in unzählige Reviere geſpalten und alles lebendigen
Zuſammenhanges beraubt, als ob die babyloniſche Ver
wirrung oder der vielberufene Schwindel auch in die
Gelehrtenwelt, in die Hochſchulen und Akademien ein
gezogen wäre. Auch hier das Bild der Zerſplitterung
des Ganzen, der universitas, in hundert Einzelgeſchäfte
und Einzelintereſſen, entſprechend dem Grundzuge unſeres
ganzen Zeitalters. Engherzige Selbſtbeſchranktheit und
zyniſcher Egoismus das ſind die ſchwärzeſten Flecken
unſerer geſamten Kultur. Daher auch die bodenloſe
Korruption an allen Ecken und Enden: in Handel und
Wandel, in Politik und Verwaltung, in den Parla-
menten und in der Tagespreſſe, ſelbſt in der Wiſſen-

ſchaft und im Schulweſen, im Kultus und in der Rechts-
pflege, in allen ſozialen Beziehungen und Jnſtitutionen.
Und ſo bieten die ſogenannten beſſeren Stände, welche
das heutige Kulturſyſtem beherrſchen und ausbeuten,
den rohen Maſſen leider mehr Beiſpiele des Böſen als
Vorbilder des Guten.“

So Dittes bereits vor zwölf Jahren. Es iſt zwar
nicht zu leugnen, daß ſeitens der Regierung heute eine
Verbeſſerung unſerer Schulverhältniſſe angeſtrebt wird.
Trotzalledem ſind aber die heutigen Schulverhältniſſe
keine ſolchen, daß auf dieſelben bie Forderung An-
wendung finden könnte: Die Schule hat die Aufgabe
der Erziehung des Menſchen zum Menſchen. So
ſpricht ja auch der Volksſchulgeſetzentwurf davon, daß
in der Volksſchule den Kindern nur das gelehrt
werde, was ihnen das Fortkommen im bürgerlichen
Leben geſtattet. Das iſt uns aber nicht genügend.
Die Schule, welche den Menſchen zum Menſchen er-
ziehen ſoll, muß ganz anders ausſehen.

Es iſt wohl nicht möglich, die Zuſtände ſchärfer
und wahrheitsgetreuer zu ſchildern, als dieſer Päda-
goge wohlgemerkt kein Sozialdemokrat es hier
gethan. Wir glauben, was dieſer ausgezeichnete Volks
bildner vor 12 Jahren ſchrieb, trifft auch heute noch
auf die Verhältniſſe zu. Die Vorlage der Regierung,
das neue Schulgeſetz bringt keine gründliche Um-
geſtaltung unſeres Schulweſens zu gunſten der großen
Maſſe des Volkes nach wie vor eröffnet es nur dem
Reichen das Privilegium des Beſuchs der höheren
Schulen, während tauſende von talentvollen, aber armen
Jünglingen davon ausgeſchloſſen ſind. Von der
Thätigkeit der Schule ſelbſt, haben wir ganz andere
Begriffe als die heute herrſchende Geſellſchaft. Nach
unſerer Anſicht ſoll das Kind ſchon in der Schule für
ſeinen ſpäteren Beruf vorgebildet und der Religions-
unterricht aus derſelben entfernt werden. An deſſen
Stelle ſoll Geſetzeskunde gelehrt werden, damit der
ſpätere Staatsbürger wenigſtens mit einer Ahnung
von ſeinen Pflichten und Rechten ins bürgerliche Leben
eintritt, damit er weiß, wie er ſich als Stoatsbürger
zu bewegen hat.

Die Erziehung muß Hand in Hand mit der Schule
gehen. Sie muß von geprüften Pädagogen geleitet
werden. Wir ſtehen mit unſerer Anſicht nicht allein
da, eine Anzahl großer Gelehrter der Vergangen-
heit ſekundiert uns. Ariſtoteles ſagt in ſeiner
Politik: „Das wichtigſte aller konſervativen Ver-
faſſungselemente iſt die Erziehung der Jugend.
Die heilſamſten Geſetze, hervorgegangen aus der ein-

mütigſten Billigung aller Staatsangehörigen, nützen
garnichts, wenn die Bürger nicht im Geiſte der Ver-
faſſung an dieſelben gewöhnt und gebildet werden.
Ohne Erziehung fällt der Einzelne, aber ebenſowohl auch
der Staat der Zügelloſigkeit anheim. Daß die Jugend-
erziehung eine Hauptan gelegenheit für den Geſetzgeber
ſein müſſe, darüber iſt gar kein Zweifel, und die Ver-
faſſungen empfinden die Vernachläſſigung derſelben zu
ihrem Schaden. Jede Verfaſſung muß auf das ſittliche
Leben ihrer Bürger zurückwirken. Wiederum aber iſt
der beſte ſittliche Charakter auch die Urſache einer
beſſeren Verfaſſung. Auch von gekrönten Häuptern iſt
dieſe Wahrheit ſchon erkannt. Die Kaiſerin Maria
Thereſig von Oeſterreich erließ im Jahre 1774 eine
allgemeine Schulordnung, die mit den Worten beginnt:
„Die Erziehung der Jugend beiderlei Geſchlechts iſt die
wichtigſte Grundlage der wahren Glückſeligkeit der
Nationen.“ Kant, einer unſerer beſten Dente, ſagt:
„Die Erziehung iſt das größte Problem und das
ſchwerſte, was dem Menſchen kann aufgegeben werden.
Die Beſtimmung der Menſchengattung kann aber unter
der gegenwärtigen Zerriſſenheit und Not, den Folgen
der herrſchenden Selbſtſucht nicht erreicht werden. Nicht
in das Verderben der Gegenwart hinein und nicht nach
den niedrigen Maximen der landläufigen Tagesweisheit,
ſondern für beſſere Zuſtände und nach edleren Grund-
ſätzen haben wir die jungen Geſchlechter zu bilden.
„Kinder ſollen nicht dem gegenwärtigen ſondern dem
zukünftigen, möglichſt beſſeren Zuſtande des menſchlichen
Geſchlechtes, das iſt: der Jdee der Menſchheit und
deren ganzer Beſtimmung angemeſſen erzogen werden.“

Und als die Form des menſchlichen Daſeins, der
die menſchliche Erziehung zuzuſtreben habe, alſo der-
jenige allgemeine Zuſtand, welcher durch Weisheit und
Tugend herbeigeführt wird, bezeichnet Kant die kosmo-
politiſche (weltbürgerliche), alſo ein Geſellſchaftsweſen,
wie es der Sozialismus will, in dem die engherzige
Zurichtung des Kindes für irgend welche Klaſſen-
oder Jntereſſenſphäre als verwerflich betrachtet wird.
Auf demſelben Standpunkt ſteht auch Peſtalozzi. Den
Endzweck aller Menſchenbildung bezeichnet er folgender-
maßen „Möchten die Menſchen doch einmal feſt in's
Auge faſſen, daß das Ziel alles Unterrichtes ewig
nichts anderes iſt und nichts anderes ſein kann, als
die durch die harmoniſche Ausbildung der Kräfte und
Anlagen der Menſchennatur entwickelte und in's Leben
geförderte Menſchlichkeit ſelber. Möchten ſie doch bei
jedem Schritte ihrer Bildungs- und Unterrichtsmittel
ſich immer fragen: führt er denn wirklich zu dieſem

[J=J„

14] Der Zug der Beit.
Erzählung aus der jüngſten Vergangenheit von

A. Schröder.
(Nachdruck verboten.)

Hermann Wilberg empfahl ſich. Wie ein Träumen
der gelangte er auf die Straße, und ganz mechaniſch
leitete ihn ſein Fuß weiter zur Fabrik. Achtlos ging
er an den Menſchen auf der Straße vorüber, inſtinktiv
wie ein Somnambuler wich er den ihm begegnenden
Paſſanten aus. Woran er dachte? Er wußte es nicht.
Dachte er überhaupt?

Es wäre ihm nicht möglich geweſen, darüber Rechen
ſchaft zu geben. Erſt als er das Fabrikthor öffnete,
wich dieſer lähmende Zuſtand von ihm. Einige Arbeiter,
die auf dem Hofe zu thun hatten, begrüßten ihn; teil-
nehmend erkundigten ſie ſich nach ſeinem Befinden, ſo
daß er Antwort geben mußte. Die Fragen waren ihm
läſtig; nach ein paar flüchtigen Worten ging er dem
Kontore zu, um ſich bei ſeinem Chef zu melden. Auch
hier im Kontor wurde er von allen auf's freundlichſte
willkommen geheißen. „Der Chef,“ ſagte man ihm, „ſei
den ganzen Morgen noch nicht in der Fabrik geweſen;
derſelbe habe aber ſchon vor einigen Tagen beſtimmt,
daß er, Hermann Wilberg, ſofort nach ſeinem Ein
treffen ſeine ſämtlichen Obliegenheiten wieder übernehmen
ſolle, auch ſei dem Kaſſierer Anweiſung gegeben, ihm
den vollen Lohn für die Zeit der Abweſenheit auszu-

zahlen, und der alte Kaſſierer beſtand darauf, ihm dies
Geld ſofort auszuhändigen. Da inzwiſchen die Mittags-
pauſe eingetreten war, ging auch Hermann Wilberg
heim. Am Nachmittage wollte er ſeine Funktionen in
der Fabrik wieder übernehmen.

An dieſem Tage hatte Herr Eugen Hanſen ſen. in
gewohnter Weiſe die erſte Morgenpoſt Zeitungen
und Privatbriefe in ſeiner Wohnung entgegen-
genommen. Unter den Poſtſachen befand ſich ein
kleines Briefchen deſſen Adreſſe offenbar von einer
Frauenhand geſchrieben war. Herr Hanſen mußte in
der letzten Zeit recht nervös geworden ſein, denn trotz
dem ihm die Handſchrift gänzlich unbekannt war,
zitterte das Blättchen derart in ſeinen Händen, daß es
ihm Mühe machte, den Briefumſchlag zu entfernen.
Leichenfahl aber ward ſein Geſicht beim Leſen des
Schreibens. Dasſelbe lautete:

Sehr geehrter Herr Hanſen! Leider muß ich Jhnen
die Mitteilung machen, daß ich von der Verlobung
mit Jhrem Herrn Sohn zurücktrete. Derſelbe bewegt
ſich faſt ausſchließlich in einer Geſellſchaft von lieder
lichen Dirnen und profeſſionellen Spielern, von denen
er nur noch geduldet wird, weil er als mein Ver-
lobter Ausſicht auf mein Vermögen hat. Meine
Quelle, aus der ich dieſe Thatſachen ſchöpfte, iſt durch
aus ſicher. Jch reiſe, um der Skandalſucht zu ent
gehen, noch heute fort und werde für's erſte nicht
wieder zurückkehren.

Jch darf Sie wohl bitten, Jhrem Sohne von dem
Jnhalte dieſes Briefes Nachricht zu geben.

Jhre ergebene

Bertha Bernſtorff.

Der Brief war ihm aus der Hand gefallen und
halb ohnmächtig ſank er in ſeinen Seſſel zurück. Nach
geraumer Zeit erhob er ſich; ein Hoffnungsſtrahl be-
lebte ſeine Züge. „Anſpannen!“ befahl er dem herbei-
gerufenen Diener, und fünf Minuten ſpäter war er
auf dem Wege nach der Wohnung der Frau Bernſtorff.
Es konnte ja nicht ſein; eine Myſtifikation mußte zu
grunde liegen. Der Brief war offenbar garnicht von
der Frau Bernſtorff geſchrieben; irgend ein Mädchen,
mit dem ſein Sohn wohl etwas getändelt haben mochte,
hatte einen Racheakt vollführt. Und wenn nicht, wenn
das ſchlimmſte wahr ſein ſollte, dann wird er ihr nach-
reiſen, ſie umſtimmen. Junge Leute haben ja keine
Tugend und Jugend muß austoben. Er wird ihr das
alles ruhig auseinanderſetzen, wird ihr ſagen, ſie ſei
berufen, ſeinen Sohn zum ſoliden Geſchäftsmann zu
erziehen. Es wird alles gut werden! Wenn aber
nicht, ja dann dann iſt alles aus. „Das Zucht-
haus oder eine Kugel vor den Kopf“ hat er ſeiner
Frau vor wenigen Wochen geſagt. Eine Kugel, ja,
das Ende iſt leicht. Schweißtropfen ſtehen ihm vor
der Stirn und kaum wollen ihn ſeine Füße tragen,
als er vor der Wohnung der Frau Bernſtorff aus
dem Wagen ſteigt. Er klingelt. Wie die Glocke eigen-



b nennen

Ziele? Führt denn nun das neue Schulgeſetz mit zu
dieſem Ziele? Wir müſſen es verneinen Unſeren
Standpunkt zur Schule, Jugend und Volkserzichung
lauben wir hiermit zur Genüge klargeſtellt zu haben,
o daß wohl bei niemand ein Zweifel darttber auf-

kommen kann, in welcher Art und Weiſe wir die Re
formierung dieſer Gebiete für notwendig halten. Und
nun vergleiche man hitrmit das wüſte Geſchrrei, dir
elenden Verleumdungen unſerer Gegner, wie ſie fort
und fort beſtrebt ſind, dieſe unſere erhabenen Ziele in
den Staub zu treten.

Solitiſche Aleberſicht.
Aus Berlin 19. Dezember, wird der „Weſ.

Ztg.“ telegraphiert: Die Branntweinſteuernovelle wird
dem Reichstage vorausſichtlich ſchon in den nächſten
Tagen zugehen. Hier gilt es als ſicher, daß ſie auch
die vorgeſchlagene Zollerhöhung für Rum, Cognac und
Arac enthält.

Aus Erfurt erfahren wir, daß der Redakteur
der dortigen ſozialdemokratiſchen Tribüne Genoſſe
Karl Schulze, von der Strafkammer des dortigen
Landgerichts wegen Beleidigung des Direktors und
des Betriebs Jnſpektors der Gewehrfabrik zu 4 Mo-
naten Gefängnis verurteilt wurde, derſelben Strafe,
die gegen ihn ſchon in der erſten Verhandlung aus-
geſprochen wurde und gegen welches Urteil er Reviſion
eingelegt hatte.

Wenn Zweie ſich ſtreiten, hat den Vorteil der
Dritte, ſagt ein altes Sprichwort, das ſich auch jetzt
in der Frage der Zollermäßigungen bewahrheiten
zu wollen ſcheint. Die Agrarier ſind nicht wenig er-
boſt, daß man ihnen ihre Zolleinkünfte beſchneiden
will, und ſie ſuchen ſich daher an den Großindußſrriellen,
mit denen ſie dereinſt Arm in Arm in die neue Zoll-
ära hineinmarſchierten und im gegenſeitigen Schacher
ihr Schäfchen ins Trockene zu bringen ſuchten, zu rächen
oder ihnen wenigſtens durch Drohungen einen Schreck
einzujagen. Die Wochenſchrift der pommerſchen öko-
nomiſchen Geſellſchaft fordert alle Landwirte in Deutſch-
land auf, „die Abminderung der Jnduſtriezölle in feſten
Angriff zu nehmen“, da man „aus ſehr guter Quelle
erfahren habe, daß die verbündeten Regierungen in der
That gewillt ſind, den Zoll für Roggen c. bis auf
3 M. zirka herabzuſetzen, wie ebenfalls eine Ab-
minderung der beſtehenden Viehzölle einzuführen!“
Bravo! So muß es erſt kommen! Die Herren Land-
wirtſchaftszöllner und Jnduſtriezöllier ſollen ſich nur
derbe in die Haare geraten und ſich gegenſeitig zer-
zauſen. Dadurch wird ihr Volksausſaugungseſyſtem
am eheſten ad absurdum geführt und das Volk kann
dem Streite der feindlichen Brüder als tertius gaudens
(als lachender Dritter) zuſchauen.

Aus Schleſien iſt dieſer Tage mitgeteilt
worden, daß die notleidenden Weber des Eulengebirges
eine neue Petition an den Kaiſer gerichtet haben. Unter
den Webern iſt der Glaube verbreitet, daß die erſte
Petition vom April d. J. überhaupt nicht in die Hände
des Kaiſers gelangt ſei. Das „Schw. Tagblatt“ unter-
ſtützt dieſe Anſicht durch nähere Aygaben. Hoffentlich
trägt die Veröffentlichung dieſes Umſtandes zur Auf-
klärung des Thatbeſtandes bei.

Schöne Weihnachtsbeſcherung. Die
Ausſperrung der Hamburg-Altonger Zigarrenarbeiter
dauert nicht nur fort, ſondern zieht immer weitere
Kreiſe. Aus Oſterode am Harz wird gemeldet, daß
die dortige große Filiale der Hamburger Zigarren-
fabrik Böhle u. Ko. geſchloſſen worden iſt. Und zwar
iſt dieſe Maßregel eine Folge der Ausſperrung der

h e

Hamburger Zigarrenarbeiter dieſelbe ſoll ſich auf
ſämtliche Filialen der Hamburger Fabrikherren im
Reich erſtrecken und beſchloſſen worden ſein, weil von
den Filialen Unterſtützungen an die ausgeſperrten Ar-
beiter nach Hamburg ge andt worden ſind.

Ein nes Auswanderungsgeſet ſchlägt der
Sena! in Bremen der Bürgerſchaſt vor. Die Zwiſchen-
deckpaſſagiere ſollen eiven größeren Roum b. kommen;
es ſoll verboten ſein, die Auswanderer zu verpflich-
ten, den Fahrpreie vder Vorſchüſſe nach der Anskunft
am Beſtimmungsort zu zahlen oder abzuverdienen auch
dürfen de Auswandeter nicht in der Wahl ihres
Aufenthaltsortes und ihrer Beſchäftigung beſchränkt
werden. So werden ja eine Menge höchſt beklagens-
werte Mißſtände zugeſtanden, die man ſonſt ſorgfältig
zu verbergen und abzuleugnen ſuchte ſeitens der Agenten
und anderer Jntereſſenten der Auswanderung.

Die Frauenbewegung hat nun ihr eigenes Or-
gan, betitelt „Die Arbeiterin“. Dasſelbe erſcheint in
Hamburg im Verlag von Jenſen Komp., Hamburg,
Roſenſtraße 35. Erſcheint wöchentlich einmal und
koſtet vierteljährlich 1 M. Wir begrüßen den neuen
Mitſtreiter und wünſchen ihm ein kräftiges Gedeihen.

Ein ſehr intereſſantes Geſtändnis über die Folgen
von Schutzzoll- und Kariellpolitik in der Eiſeninduſtrie
liefert der 890er Geſchäftsbericht der Düſſeldorfer
Börſe. Es heißt da: „Dem im Laufe des Jahres
1889 eingetretenen und in den erſten Monaten des
Berichtsjahres noch anhaltenden ſtarken Aufſchwung der
Kohlen und Eiſeninduſtrie, deſſen vornehmliche Urſache
in plötzlicher Steigerung der heimiſchen Nachfrage zu
erblicken war, iſt im weiteren Verlaufe des Jahres ein
Streben nach Ausgleich dem Ausland gegenüber gefolgt.
Die vor Jahresfriſt an dieſer Stelle von uns aus
geſprochene Befürchtung, daß bei den hohen Jnlands-
preiſen eine Erlahwung der Ausfuhr und eine Zu-
nahme der Einfuhr zu erwarten ſei, hat ſich leider
in ziemlich weitgehender Weife als richtig erwieſen. Es
ſind u. a. große Mengen von Roheiſen einrgedrungen,
die dem heimiſchen Markte unwiederbringlich verloren
ſind. Nach einer Pauſe abwartender Haltung trat im
April unaufhaltſam eine Rückwärtsbewegung ein;
namentlich in der Eiſeninduſtrie ſchlug dieſelbe trotz
der beſtehenden Verbände und gemeinſamen Verkaufs-
ſtellen ein ſehr ſcharfes Tempo ein.“ Hier zeigt ſich,
daß auf die Dauer auch Kartelle und Schutzzölle nicht
ſtätker ſein können, als die Thatſachen. Das deutſche
Schutzzollſyſtem kracht jetzt in allen Fugen. Die land-
wirtſchaftlichen Zölle haben ſich als unhaltbar erwieſen,
und auch die Eiſeninduſtrie hat bereits mit dem Zoll-
und Kartellſchutz ſo ziemlich abgewirtſchaftet. Daß
aber nichtsdeſtoweniger, trotz ihrer klaren Erkenntnis
der bisherigen Mißerfolge dieſer Politik, die Düſſel-
dorfer Börſe im weiteren Verlauf ihres Berichtes
ſchließlich doch wieder auf die alten „Verſtändigungs“-
und Kartellgedanken verfällt, zeigt, daß die Herren
Schutzzöllner mit ihrer Wiſſenſchaft am Ende ſind.

Frankreich. Jn Paris wird die Verhaftung von
Lahbruyere und Frau Duc-Quercy von den radkikalen
Blättern als eine Würdeloſigkeit und Ungeſchicklichkeit
getadelt. „Lanterne“ wagt ſogar, von „auf dem Bauche
liegen vor Rußland“ zu ſprechen. Ueberhaupt ſpricht
ſich die öffentliche Meinung in Frankreich mit wachſen-
der Energie gegen die Verhaftung derjenigen aus, die
Padlewski zur Flucht verholfen haben. Kommt es zum
Prozeß, ſo wird er dazu benutzt werden, die Sünden
und Verbrechen des Zarentums möglichſt wirkſam an
den Pranger zu ſtellen, und iſt die Freiſprechung
der Angeklagten mit Sicherheit zu erwarten. Mit Aus-
nahme einiger Ultrareaktionäre und Chauviniſten iſt
niemand in

mus, und es iſt ein bezeichnendes Faktum, daß ein von
Deroulede und anderen Narren gegründeter Verein
der Freunde Rußlands“ ſich ſoeben hat auflöſen müſſen,
weil kein anſtändiger Menſch Mitglied werden wollte.
Natürlich wird der wahre Grund im Auflöſungs- Be
d luß micht geſagt.

England. Der Biſchof von Canterbury, das Obes
haupt der agglikaniſchen Kirche, ſchrieb an den Lord
mayor von London, den Einberufer der Verſammlung
zur Proteſterhebung gegen die Verfolgung der Juden
in Rußland, er hoffe, „daß in einer wirkſamen Reſo-
lution der Regierung von Rußland die dringend Bitte
werde nahegrlegt werden, auf ſofortige Abänderung
jener Verfügungen, welche ſo außerordentliche Verzweif
lung über ihre jüdiſchen Unterthanen heraufbeſchwören.“
Der Biſchof von London ſchrieb: „Solche Grauſam-
keiten, im Namen des Chriſtentums verübt, ſind eine
Schmach für jede Religion.“ Reverend C. H. Spurgon
ſchrieb: „Jch bin empört, daß der Stamm Jsrael
unterdrückt wird von ſolchen, die wohl den Namen
Chriſten tragen, denen aber der Geiſt und Sinn des
Chriſtentums vollſtändig fremd iſt. Der Poeta lau-
reatus von England, Lord Tennyſon, ſchrieb, er ver
damme naturgemäß jede Art von Verfolgung und
ſympathiſiere mit den Tendenzen des Meetings. Was
ſagt hierzu Herr Stöcker und ſein Anhang?

Luremburg. Der neue Großherzog von Luxem
burg bewährt ſich als deutſcher Fürſt von gutem alten
Schlage. Sofort, nachdem der Herzog von Naſſau das
Land mit ſeiner Gegenwart beglückt hat, wurden drei
in Deutſchland erſcheinende Blätter für Luxemburg ver-
boten. Das reimt ſich gut mit dem Schwure des
neuen Regenten, die Freiheit Luxembrrgs zu ſchützen
und zu erhalten.

Serbien. Aus Belgrad meldet man: Der dies
jährigen Skupſchtina ſcheint es beſonders beſchieden zu
ſein, ſich mit Frauen Angelegenheiten beſchäftigen zu
müſſen. Kaum iſt die Natalienfrage von der Tages
ordnung abgeſetzt, ſo wird ihre Zeit ſofort von einer
anderen Frauengeſchichte in Anſpruch genommen, die
aber wenigſtens im Gegenſatz zur erſteren eines ge-
wiſſen romamiſchen Anſtriches nicht entbehrt. Hart
an der ſerbiſchen Grenze bei Vranja, aber noch auf
rürkiſchem Boden war bei einem reichen muſelmaniſchen
Arnauten ein Serbe Namens Dimitric bedienſtet. Die
Tochter des Arnauten verliebte ſich in den ſchmucken
Serben und da an eine eheliche Verbindung infolge
der Glaubensgegenſätze nicht zu denken war, ſo machte
Fatimeh ihrem Angebetenen ſelbſt den Vorſchlag, auf
ſerbiſches Gebiet nach Vranja zu entfliehen, wo ſie zum
Chriſtentum übertreten wollte, um dann mit ihm ſich
trauen zu laſſen. Wie verabredet, geſchah es auch,
doch als den nächſten Tag der Arnaut das Neſt leer
fand, wendete er ſich direkt an den türkiſchen Konſul
nach Vranja, um die Ausforſchung und Auslieferung
ſeiner Tochter Fatimeh zu erwirken. Das Paar war
gerade in der ſerbiſchen Stadt angekommen. Mit Hilfe
des dortigen Präfekten gelang es dem Konſul, die
flüchtige Fatimeh einzufangen, nach heftiger blutiger
Gegenwehr auf einen Wagen zu packen und noch bevor
ſie ihren Entſchluß hatte ausführen können, nach der
Türkei zurückzubefördern. Fatimeh wurde vom türki-
ſchen Konſul und zwei Gendarmen begleitet. Sie
machte unterwegs noch einen Fluchtverſuch, um zu
ihrem Geliebten zu gelangen, derſelbe ſchlug aber ſehl.
Als die Tochter ihrem Vater übergeben wurde, erſchoß
er ſie ſofort mit einem Revolver. Nun haben mehrere
ſerbiſche Abgeordnete an die Regierung die Anfrage

Frankreich ſür ein Bündnis mit dem Zaris-! Strafe ſie gegen den Präfekten wegen ſeiner unverant-

gerichtet, ob die Auslieferung der jungen Türkin mit
Wiſſen der Regierung erfolgt iſt und wenn nicht, welche

tümlich ſchrill klingt! Faſt wie ein Armenſünderglöckchen!
Ein Dienſtmädchen öffnet.

„Jſt Frau Bernſtorff ſchon zu ſprechen
„Frau Bernſtorff iſt verreiſt.“
Herr Hanſen hält ſich an der Thür feſt, er iſt dem

Umſinken nahe, ſo daß das Maädchen erſchreckt ihn
anſieht.

„Wohin iſt Frau Berrſtorff gereiſt?“ Leiſe,
unverſtändlich kommt die Frage über ſeine Lippen.

„Jch weit es nicht,“ antwortet das Mädchen. „Frau
Bernſtosff hat es nicht geſagt.“

„Es iſt gut,“ vermag er noch zu ſagen, und wie
ein Trunkener kehrt er zu dem Wagen zurück und be-
fiehlt dem Kutſcher, nach Hauſe zu fahren. Unter-
wegs beruhigt er ſich. Ganz genau weiß er, was er
zu thun hat; das Wählen bleibt ihm erſpart. Eine
Kugel vor die Stirn, und die Sache iſt erledigt.
Sehr einfach iſt die Geſchichte, lächerlich einfach faſt.
Lächerlich? Hat er gelacht? Nein, das Geräuſch des
Fahrens war es. Gott ſei Dank! er iſt wieder
daheim in ſeinem Privatkabinett. Man ſoll ihn nicht
ſtören befiehlt er, und dann ſchließt er ſich ein.
Mit großer Ruhe ſetzt er ſich an den Schreibtiſch.
Er ſchreibt an das Gericht, bekennt ſeine Wechſel-
fälſchungen, nennt dem Gericht die Namen der Ge-
ſchädigten, ſeiner Gläubiger. Dann nimmt er den
Brief der Frau Bernſtorff, ſteckt ihn in ein Kouvert
und adreſſiert dasſelbe an ſeine Frau. Den Brief
an das Gericht übergiebt er ſeinem Diener, damit er

faſt

ihn ſofort in den nächſten Briefkäſten ſtecke, und damit
hat er die Brücke hinter ſich abgebrochen. Jetzt heißt
es vorwärts! Ein leiſer Krall
Der Chef der Firma Eugen Hanſen urd Sohn hat
ſich gerichtet.

Ein Diener, der über den Korridor ging, hat den
Schuß gehört. Er eilt in's Zimmer und findet den
Herrn im Lehnſeſſel licgend; aus einer kleinen Stirn-
wunde tröpfelt das Blut; die Piſtole iſt auf den Fuß-
boden gefallen. Augenblicklich iſt das Haus alarmiert.
Die gnädige Frau eilt herbei, und beim Anblick ihres
Gatten verliert ſie, wohl zum erſtenmal in ihrem Leben,
die Ruhe. Starr blickt ſie auf die kleine Stirnwunde,
und dann ſinkt ſie mit einem Schrei ohnmächtig einem
Diener in die Arme. Dieſer will ſie auf's Sopha
betten; aber ſchon hat ſie den Anfall überwunden.
Sie blickt umher und ihre Augen gewahren den für
ſie beſtimmten Brief auf dem Schreibtiſche des Ver
ſtorbenen. Mit einem raſchen Griff nimmt ſie ihn an
ſich und ſchiebt ihn in ihre Kleidertaſche. Dann bcfiehlt
ſie der Dienerſchaft, ſich zu entfernen und einen Arzt
zu holen. Als letzte verläßt ſie die Unglücksſtätte.
Jn ihrem eigenen Zimmer angelangt, lieſt ſie den
Brief der Frau Bernſtorff. Was nun? Jn kurzer
Zeit werden die Gerichtsperſonen erſcheinen und alles
verſiegeln, ſagt ſie ſich. Da heißt es, raſch handeln.
Jhr Geld und ihre Schmuckſachen rafft ſie zuſammen
und ſchließt alles in eine kleine Kaſſette, die ſie in
ihrem Toilettentiſch verbirgt. Jnzwiſchen hat der
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herbeigerufene Arzt die Unterſuchung beendet und läßt
ſich bei ihr melden um ihr den Tod ihres Gemahls
zu verkündigen.

„GBnädige Frau,“ ſagte er, „es war keine Hilfe mehr
möglich. Jch

„Jch weiß, Herr Doktor, ich weiß. Was muß nun

geſchehen (Fortſetzung folgt.)

Schnitzel.

Zu den „beſſeren Ständen“ zählt:
Wer ſelbſtbewußt in eigener Achtung ſteht,
Wer mild und warm durch's kite Leben geht,
Wer mehr zu thun hat und zu ſchaffen,
Als auf des Nächſten Schritt und Tritt zu gaffen,
Wer edel denkt, nur der allein
Wird aus den „beſten Ständen“ ſein.

7
2

Mann mit zugeknöpften Taſchen,
Dir thut niemand was zu lieb
Hand wird nur von Hand gewaſchen;
Wenn Du nehmen willſt, ſo gieb.

(Göthe.)
l

Bedeutende Herren, denen die Großen ein Ohr leihen, wo
fie ihre Allwiſſenheit holen, ſind Spione, die ſich wie Blutegel
in Seelen einbeißen, das Gift aus dem Herzen ſchlürfen und

an die Behörde ſpeien. (Schiller.)



hen Handlungsweiſe zu verhängen gedenkt. Gleich

zeitig wurde auf den Tiſch des Hauſes ein blutdurch-
wänktes Taſchentuch der ſchönen Fatimeh niedergelegt,
welches beweiſen ſoll, mit welcher Roheit das arme
Geſchöpf bei ſeiner Feſtuahee behandelt worden iſt.

u

o.
Haße 23. Dezember.

Eine Verſammlung der Verwaltungsſtelle der Zentral
Kranken- und Sterbekaſſe der Töpfer und verwandter
Berufsgenoſſen zu Halle fand am 21. Dezember in

Tſchepkes Lokal“ ſtatt. Nach ſtattgefundener Verwaltungs
Nitgliederwahl ſprach Kollege Plorin über die dem Reichs
tage zugegangene KrankenkaſſenGeſetzNovelle, was zur Folge

tte, daß nachſtehende Reſolution angenommen wurde
ie heutige Verſammlung der Verwaltungsſtelle der

und Sterbekaſſe der Töpfer und verwandter
erufsgenoſſen zu Halle a. S. beſchließt nach reiflicher Er

wägung, ſich mit der dem Reichstage zugegangenen Kranken
kaſſenSeſetz- Novelle nicht einverſtanden erklären zu können, da
dadurch unbedingt die Rechte und Befugniſſe der freien Hilfs
kaſſen eine tiefgehende Beſchränkung erleiden würden und ver
pflichtet ſich zur größtmöglichſten Agitation gegen dieſe Vor
lage, um ein Geſetzwerden derſelben zu verhindern.

Wie es gemacht wird. Das „Halleſche Tageblatt“
ſchreibt in ſeiner Nummer 297 folgendes: „Nachahmungs-
wertes Geſchenk. Mit einem anſehnlichen Weihnachtsgeſchenk
iſt das ſämtliche Beamten- und Arbeiterperſonal der Aktien-
geſellſchaft Böllberger Mühlenwerke bedacht worden. Den Ar-
beitern werden je nach ihrer Beſchäftigungsdauer in dem
Etabliſſement Beträge von 60--100 M. den Beamten ſolche
von 100--300 M. überwieſen werden. Der günſtige diesjährige
Geſchäftsabſchluß der Geſellſchaft hatte dies ermöglicht und hat
dieſes nachahmungswerte Vorgehen der Geſellſchaft in den dies
bezüglichen Kreiſen allgemeinſte Dankbarkeit gefunden.“ Wie
uns nun von Arbeitern betreffenden Etabliſſements mitgeteilt
W e wiſſen dieſelben nichts von einem derartigen Geſchenk
an ſie

Der gemaßregelte Klempner Schmiedecke, welcher
ſeinen Prinzipal, den Herrn Angermann, auf die Entſchädigungs-
ſumme von 25 M. bei dem Gewerbegericht verklagt hatte be
kam ſein ihm vorenthaltenes Geld.

Wie ſich gewöhnlich im Winter die Diebſtähle mehren,
ſo auch in dieſem. Jn der Nacht vom Sonntag zum Montag
wurde beim Bäckermeiſter Kröner in Giebichenſtein ein Ein-
bruchsdiebſtahl begangen. Glücklicherweiſe haben ſie nur wenig
mitnehmen können. Das Gleiche wurde bei Bewohnern der
Reil- und Eichendorffſtraße verſucht. Auf ſeinem in der Lud
wigſtraße ſich befindenden Neubau wurde dem Zimmermanu
R. eine faſt neue Kattunjacke geſtoh en. Jn der Streiberſtraße
einem Arbeiter eine ſilberne Zylinderuhr mit Kette. Jn der
Pul Vrh. 1 aus einer Schlafſtube eine Anzahl Betten.

ie Diebe ſollen bei der Verfolgung nach Nietleben entkommen
ein.

Verſchiedene Unglücksfälle ſind im Laufe vergangener
Woche vorgekommen: Die 17 Jahre alte Arßeiterin F. aus
Broß Roſenburg bei Kalbe a. S. verunglückte in dortiger
zuckerfabrik, indem ſie mit der rechten Hand in das Getriebe
er Schnitzelpreſſe geriet und dieſelbe dadurch verlor. Der
ienſtknecht P. aus Lohnsdorf wurde von ſeinem mit Rüben
ladenen Wagen überfahren und erlitt hierbei einen Bruch

linken Armes. Dem Zimmermann G. aus Unterfarn-
dt wurden bei Sprengarbeiten in einem Steinbruche bei
perſtedt durch einen ſich vorzeitig entladenden Sprengſchuß
de Augen ſchwer verletzt. Sämtliche Perſonen fanden Auf-
me in hieſiger Klinik.

Die Unſicherheit in der Ziethen- reſp. Leopoldſtraße in
ichenſtein für die Paſſanten ſcheint immer noch nicht be
ſt zu ſein. Es wurde am Donnerstag abend 210 Uhr
Arbeiterfrau aus der Leopoldſtraße von einem höchſt

lhaften Jndividium angefallen, welches erſt, nachdem die
Frau laut um Hilfe ſchrie, die Flucht ergriff.

Um wahrſcheinlich Knecht Ruprecht zu ſpielen, ver-
kleidete ſich am Sonntag ein Mann mit verſchiedenen Garde-
robeſtücken des Herrn Gaſtwirt Brömme in Trotha und ent
fernte ſich damit auf Nimmerwiederſehen. Einem ihn ver
folgenden Knecht drohte er mit dem Revolver. Einen ſehr
abgetragenen Anzug hatte er als Pfand bei Brömme zurück-
gelaſſen.

t Gerichtsvperhandkungen.
Landgericht vom 22. Dezember.

1. Die Berufung des Angeklagten Fehling gegen das Urteil
des Schöffengerichts wurde verworfen, weil derſelbe nicht er
ſchienen war. 2. Gegen das Urteil des Schöffengerichts vom
4. November zu einer Woche Gefängnis hatte der Angeklagte
Michael Raſe aus Jankendorf Berufung eingelegt. Bei der
Verhandlung wurde derſelbe aufgefordert die Berufung zurück
zunehmen, welches er auch that. 3 Die Berufung der ver
ehelichten Marie Puppe gegen das Schöffengerichtsurteil vom
5. November wegen Diebſtahls zu einem Monat Gefängnis
wurde verworfen und der Angeklagten die Koſten zur Laſt ge
legt. 4. Gegen das Urteil des Schöffengerichts vom 5. No
vember zu 8 Monaten Gefängnis wegen ſchwerer Körperver-
letzung mittelſt gefährlichen Werkzeuges, hatte der 22 Jahre
alte Schloſſer Otto Jäntſch Berufung eingelegt. Die Berufung
wurde verworfen und dem Angeklagten die Koſten auferlegt.

5. Aus der Haft vorgeführt wurde der Maurer Hermann
Schöne, geboren am 18. Oktober 1863. Derſelbe war angeklagt,
in Gemeinſchaft mit den Arbeitern Otto Damm, 24 Jahre alt,
und Albert Knoche, 35 Jahre alt, am 25 Februar 1890 aus
den Geſchäftsräumen des Müllers Schimpf in Aetsdorf mehrere
Sachen entwendet zu haben Außerdem waren Schöne und
Damm noch des Hausfriedensbruchs angeklagt. Letztere ſollten
am ſelbigen Tage noch in den Reſtaurationsräumen des Herrn
Wilhelm Nette einen Skandal verübt haben, wobei dieſelben ſich
der Körperverletzung gegen Nette und den Steueraufſeher Obſt
mittelſt Stockes ſchuldig gemacht haben. Sämtliche Angeklagte
waren ſchon vorbeſtraft und wurden unter Auferlegung der Koſten
Schöne zu 2 Jahren 1 Monat Zuchthaus und 5 Jahren Ehr-
ver uſt, Damm zu 2 Jahren 2 Monaten Zuchthaus und 5 Jahren
Eh derluſt und Knoche zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt.
6. Die Arbeiter Karl Franke, Albert Schmidt und Karl Thieme
waren des Diebſtahls angeklagt. Franke und Schmidt ſollten
am 19. Oktober aus den Räumen des Bauunternehmers Reichert

eine Spachtel und Lanzette und dann in Gemeinſchaft mit
Thieme dem Arbeiter Schulz 7 Flaſchen Bier entwendet haben.
Sie wurden je zu 3 Tagen Gefängnis, Franke und Schmidt
zu einem Monat Gefängnis verurteilt, die Koſten allen dreien
re 7. Aus der Haft vorgeführt wurde der Arbeiter
Karl Brokhaus. Letzterer war der Unterſchlagung und des

Diebſtahls angeklagt. Die Unterſchlagung von 3 M. räumte
der Angeklagte ein. Der Diebſtahl ſollte in einer Peitſche und
wei Pferdedecken beſtehen. Bei der Verhandlung ergab ſich,
aß nicht Brokhaus, ſondern der Zeuge Schmieder den Dieb

ſtahl verübt hatte. Brokhaus wurde des Diebſtahls koſtenlos
freigeſprochen aber wegen Anterſchlagung zu einem Monat
Sefängnis verurteilt. 8. Der Arbeiter Chriſtian Marzk,
25 Jahre alt, vielfach vorbeſtraft, war des Diebſtahls in
mehreren Fällen angeklagt. Letzterer ſollte fich in der Zeit
vom 18. Auguſt bis 23. November in der Gegend von Lippes
arbeitslos umhergetrieben und dabei in dem Rittergut Lippes
mehrere Gegenſtände geſtohlen haben. Er wurde wegen ſchweren
Diebſtahls im wiederholten Rückfalle unter Auferlegung der
Koſten zu 1 Jahren 6 Monat Zuchthaus, 5 Jahren Ehrverluſt
und wegen Landſtreicherei zu 6 Wochen Gefängnis verurteilt.

9. Der Angeklagte Kraft iſt dem Transporteur aus dem
Landgericht entſprungen. Er war des Diebſtahls angeklagt.
10. Der Tiſchler Guſtav Schmidt aus Berlin, 18 Jahre alt,
war angeklagt, in der Nacht vom 2. bis 3. November in dem
Gebäude des Gutsbeſitzers Hermann Oelze in Beeſen mehrere
Diebſtähle verübt zu haben. Ferner wurde er in der Nacht
vom 8. November in einem Bett der Mädchenſtube in dem
ſelben Grundſtück ertappt. Angeklagter gab an, er ſei obdach
los geweſen und wollte da übernachten. Des verſuchten Dieb
ſtahls vom 8. November wurde er freigeſprochen, wegen des
begangenen Diebſtahls vom 2. bis 3. November unter Auf
erlegung der Koſten zu 4 Monaten Gefängnis verurteilt.
11. Gegen das Schöffengerichtsurteil zu Hettſtedt vom 20. No
vember zu 1 Jahr 6 Monaten Gefängnis, wegen vor ſätzlicher
Körperletzung, hatte der Bergmann Kilian Berufung eingelegt.
Derſelbe ſollte die von ihm geſchwängerte Witwe Ohle und
die ihm unbequemen Stiefkinder vorſätzlich körperlich gemiß-
handelt haben. Die Zeugen hatten in Hettſtedt beſchworen,
daß er ſeine 3jährige Stieftochter Jda Ohle am 2. u. 4. No-
vember eine Stunde lang in der verſchloſſenen Stube mittelſt
Riemens gezüchtigt hatte. Da das Kind nur mit einem Nacht-
kittel bekleidet war, ſo hatte es derartige Verletzungen erlilten,
daß Doktor Fraygang in Hettſtedt atteſtlich bekundete, ſolche
Handlungsweiſe an Kindern ſei ihm noch nie in ſeiner lang-
jährigen Praxis vor Augen gekommen. Die Berufung wurde
verworfen und dem Angeklagten die Koſten zur Laſt gelegt.
12. Die unverehelichte Marie Wagner, vorbeſtraft, wurde wegen
ſchweren Diebſtahls im wiederholten Rückfalle unter Auf
erlegung der Koſten zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt.

Arbeiterbeweguung.
Mit der Tagesordnung „Unſere wirtſchaftliche und poli

tiſche Lage fand Sonntag den 21. Dezember in Böllberg
eine öffentliche Volksverſammlung ſtatt. Nachdem in
das Büreau die Genoſſen Schuchert, Emmrich und Krüger
gewählt worden waren, erhielt Genoſſe Mittag das Wort.
Derſelbe führte in draſtiſcher Weiſe aus, wie wir auf Grund
unſerer regen Thätigkeit in wirtſchaftlicher und politiſcher Be
ziehung große Fortſchritte gemacht hätten, beſonders die letzten
Wahlen hätten uns den Beweis geliefert; freilich könnten wir
von unſeren 35 Abgeordneten noch nicht verlangen, der großen
Gegnerſchaft gegenüber das Staatsſchiff in ein anderes Fahr-
waſſer zu geleiten; im Anſchluß hieran kam Redner auf unſer
Wahlſyſtem eingehend zu ſprechen, wie wir auf Grund unſerer
Stimmenabgabe eine weit größere Zahl von Abgeordneten
haben müßten. Des weiteren erörtert er, wie die hohen Zölle
den Beſitzenden zum Nutzen und den Beſitzloſen zum Schaden
gereichen, wie überhaupt dem arbeitenden Volke die meiſten
Laſten für den Staat aufgebürdet werden. Ein beredtes Zeug-
nis hiervon ſeien die bekannten Stempelſteuererlaſſungen Lucius-
Bismarck. Bismarck hätte bekanntlich bei der Verleihung des
Fürſtentums Lauenburg eine Stempelſteuer von nur 20 M.
entrichtet. Eine Beſſerſtellung der Arbeiter könnte nur durch
dieſelben ſelbſt herbeigeführt werden, und namentlich wäre es
die Arbeiter-Preſſe, welche ſie hierbei unterſtützte. Jn dieſem
Sinne ſprach dann auch noch Herr Krüger, worauf folgende
Reſolution einſtimmig angenommen wurde: „Die heute im
Saale der Geſchwiſter Kuhblank zu Böllierg tagende öffent-
liche Volksverſammlung ſpricht ihr volles Einverſtändnis mit
den Ausführungen des Referenten hiermit aus und erklärt es
als Aufgabe jedes rechtlichen denkenden Arbeiters, dahin zu
ſtreben, daß die Prinzipien der Sozialdemokratie Gleiche Rechte
und gleiche Pflichten, immer mehr in die Denkweiſe des Volkes
übergeht. Die Verſammlung verpflichtet ſich zu dieſem Zweck
das Aufklärungsorgan der Arbeiter, das „Volksblatt für Halle
und den Saalkreis“ möglichſt zu unterſtützen reſp auf dasſelbe
zu abonnieren.“ Mit einem Hoch auf die internationale Ar-
beiter- Bewegung ſchloß der Vorſitzende die Verſammlung.

Vermiſchtes.
30000 ruſſiſche Juden, die aus Rußland ausge

wieſen ſind, werden in Hamburg eintreffen, um nach
Braſilien befördert zu werden. Es ſind dies meiſtens
Handwerker und Landbauer; Kauf- und Handelsleute
befinden ſich nicht darunter. Die Bedauernswerten haben
in Rußland bei ihrer Ausweiſung eine äußerſt rohe
Behandlung zu erdulden gehabt und hat man ihnen
faſt ihre ganzen Halbſeligkeiten genommen. Ats die
erſten Ausgewieſenen eintrafen und am Bahnhof
von Polizeibeamten empfangen wurden, um in ihre Logis
verteilt zu werden, waren die Leute beängſtigt und ein
geſchüchtert, weil ſie glaubten, ſie würden von Neuem
einer ſo rohen Behandlung und Plünderung ausgeſetzt,
wie in Rußland. Sie waren ganz glücklich, als ſie
ſahen, wie man ſich hier ihrer annahm.

Dresden, 20. Dezember. Das „Leipziger Tage-
blatt“ berichtet folgendes: Aktien-Bierbrauerei zu Reiſe
witz. Jn Plauen bei Dresden fand heute in Anweſen-
heit von 18 Aktionären die 23. ordentliche General
Verſammlung der vorgenannten, ſolid geleiteten Aktien-
Geſellſchaft ſtatt. Bei einer Temperatur von 15 Proz.
Dividende gab es in der Verſammlung trotz der
im Saale herrſchenden Kälte nur freundliche Ge-
ſichter, und es fanden denn auch die unausgeſetzten
Bemühungen der Verwaltungsorgane bezüglich der
Erzielung günſtiger Erträgniſſe die ungeteilteſte An-
erkennung. Der Geſchäftsbericht ſamt Rechnungsab-
ſchluß wurde einſtimmig genehmigt, die vorgeſchlagene
Verteilung des Reingewinns einhellig gebilligt und in
gleicher Weiſe ward die Entlaſtung der Verwaltungs
organe ausgeſprochen. In den Aufſichtsrat wählte

man die ausſcheidenden Mitglieder Herren Stadtrat
Wagner, Bankier Mende und Konſul W. Knoop von
hier wieder. Schließlich erfolgte die planmäßige Aus
loſung von 10 Stück Anlehens- Obligationen der Ge
ſellſchaft. Wir wollen den Herren gern glauben, daß
ſie bei ſolcher Dividende ſ. liche Geſichter haben.
Wie mögen aber die ihrer Arveiter ausſehen? (Die
Red. d. V.-Vl.)

An Opfern von Monte Carlo find vom 1.
bis 14. d. Mts. nicht weniger als acht gezählt worden.
Das letzte Opfer war ein 40 Jahre alter Herr den
man in ſeinem Zimmer wenige Stunden nach ſeiner
Rückkehr von Monte Carlo erhängt vorfand. Tags
zuvor war an einſamer Stelle auf dem Plateau
zwiſchen Nizza und Monte Carlo die Leiche eines
jungen Engländers gefunden worden, der ſeinem Leben
durch einen Schuß in die Schläfe ein Ende gemacht
hatte. Er ſaß auf der Erde, mit dem Rücken gegen
einen Fels gelehnt, und ſein Geſicht hatte einen ganz
ruhigen Ausdruck. Der junge Brite, deſſen Namendie Behörde aus Rückſicht auf ſeine hochſtehenden Ver

wandten verſchweigt, war längere Zeit in Monte Carlo
zu Hauſe, wo er ſtets an der Seite des bekannten
Engländers Bettſon erſchien. Dieſer hat dadurch eine
traurige Berükmtheit erlangt, daß er, nachdem er ſein
großes Vermögen von 6 Millionen Frks. an der Rou
lette verloren hatte, zum Fälſcher herabſank, indem er,
um ſich neue Mittel zu verſchaffen, einen gefälſchten
Cheque von 25 000 Frks. bei der Kredit Lyonnais
präſentierte, worauf er ſpäter verurteilt worden iſt.
Der Engländer, der ſich jetzt entleibt, hatte dann mit
wechſelndem Glück allein das Spiel fortgeſetzt, bis ihn
der Verluſt von 225 000 Frks., welchen er in einem
Tage erlitten, in den Tod trieb.

Arbeiter-Riſiko. Aus Mons kommt die Nach-
richt von einem ſchrecklichen Unfall, der bei Hornu
ierzehn Menſchenleben vernichtet, und ſich auf der Zeche

Escouffeaux zugetragen hot. Jn dem Förderſchachte
war eben ein Zug in Bewegung. Ein mit Kohlen
wagen beladener Förderkaſten fuhr abwärts und zog
zugleich einen zweiten Wagen, in dem die 14 Arbeiter ſich
befanden, aufwärts. Als die letzteren ſich bereits der
Oberfläche näherten, riß das Seil der Kohlenförderung,
der zweite Wagen hatte kein Gegengewicht mehr und
ſtürzte 645 Meter tief in den Schacht. Die vierzehn
Bergleute wurden zerſchmettert. Zwölf Kinder ſind durch
das Unglück zu Waiſen gemacht worden. Die Zeche
Escouffeaux hat im Borinage eine traurige Berühmt-
heit. Jm Jahre 1887 wurden daſelbſt durch ſchlagende
Wetter an hundert Bergleute getötet.

Standesamtliche Räuchrichten.
Hulle, 22. Dezember.

Aufgeboten: Der Schloſſer Karl Hügel und Pauline Leh-
mann Streiberſtraße 2 und Giebichenſtein). Der Tiſchler
Paul Kölling und Alwine Sichting Schwetſchkeſtraße 27 und
Dachritzaaſſe 12). Der Handarbeiter Reinhold Rockendorf und
Marie Kamm Wuchererſtraße 16 und Franckeplatz 1).

Geboren: Dem Handarbeiter Ernſt Hildebrandt eine T.,
Auguſte Frieda (Spitze 28). Dem Handarbeiter Karl Depta
ein S., Karl Franz Oberglaucha 25). Dem Heizer Louis
Bauer eine T., Marie Bertha (Mühlrain 2). Dem Droſchken-
kutſcher Eduard Michel ein S., Hermann Otto Martinsberg 5).
Dem Tiſchler Leon Jensz ein S., Anton Franz (Schmied-
ſtraße 15). Dem Droſchkenbeſitzer Andreas Zöhler ein S.,
Andreas Friedrich Ber.hard (Bäckergaſſe 1/2). Dem Fabrik
arbeiter Friedrich Reinicke eine T. Marie Anna Frieda (Gr.
Märkerſtr. 18). Dem Glaſer Adolf Stecker ein S., Alfred Willy
Dryanderſtr. 28) Dem Schloſſer Bruno Fuchs ein S., Hermann
Arthur (Schmiedſtr. 14). Dem Schneider Friedrich Ruſt ein S.,
Edmund Friedrich Kurt (Gr. Klausſtraße 7). Dem Tiſchler
Max Schnabel eine T., Anna Ottilie Margarethe (Fleiſcher
gaſſe 3). Dem Dienſtmann Ernſt Schumann ein S. und eine
T., Otto Willy und Eliſe Bertha Brüderſtraße 12). Dem
Schmied Ehrenfried Reichard ein S., Friedrich Franz (Acker-
ſtraße 3a). 2 unehel. S. 2 unehel. Töchter.

Geſtorben: Des Dienſimann Hermann Rümler S. Robert,
8 Mon. (Schulberg 8). Des Handarbeiter Wilhelm Braune
S. Friedrich Wilhelm Taubenſtraße 3). Des Maurer Rudolf
Sprengler T. Margarethe, 7 J. Weidenplan 1) Amalie
Schulze, 45 J. Wuchererſtraße 13). Des Schloſſer Paul
Voigt S. Fritz, 8 Mon. Lindenſtraße 13). Des Kaufmann
Guſtav Wollſchläger S. Johannes, 2 Mon. (Thüringerſtraße 1).
Der penſ. Strafanſtalts-Aufſeher Eduard Freudenberger, 60 J.
(Fleiſchergaſſe 42). Des Fuhrherrn Rudolf Kohlbach T.
Minna, 2 J. Des Schaffner Franz Roſch T. Anna, 1 J.
(Wörmlitzerſtraße 35). Des Lokomotivführer Wilhelm Lohel
S. Bruno, 2 J. (Frieſenſtraße 18). Des Tiſch'ermeiſter Ro
bert Renner S. Hermann, 1 Mon. (Berggaſſe 3).

Stadttheater zu Halle a. S.
Dienstag den 23. Dezember 1890.

Kaſſenöffnung 62, Uhr. Anfang 7 Uhr. Ende 10 Uhr.
Zum 14. Male.

Meissner Porzellan
Hierauf:

Der Trompeter von Säkkingen.
Oper in 3 Akten und einem Vorſpiel. Nach Viktor v. Scheffels

gleichnamiger Dichtung von Rud. Bunge. Muſik von
Viktor E. Neßler.

Mittwoch bleibt das Theater geſchloſſen.

Donnerstag den 25. Dezember 1890.
Nachmittags. 15. Fremdenvorſtellung. Bei halben Preiſen.

Meissner Porzellan
Hierauf:

Minna von Barnhelm.Abends. 25. Vorſtellung außer Abonnement.
Die Afrikanerim.

Große Oper in 5 Akten von Meyerbeer.



ſrößſes Feſchäft der Provinz Sachſen.
Wegen vorgerückter

Winter-Paletots,

Schuwaloff- Paletots
von 12 M. bis 40 M.

S Sehlafröche
e in größter Auswahl v. 10 bis 40 M.

Saiſon Saiſbedeutend ermäßigte bedeutend ermäßigtePreiſe. Preiſe.Billigſte Wepugoenele für Herren- und Knaben-Garderobe.

wen e e m

Wegen vorgerückter
Saiſon

Kammgarn- Amügr 30 bis 45 M.

Cheviot- Anzüge 40 bis 45 M.
Hohen;olern- Mäntel 45 bis 50 M.
Kuiſermäntel 15 bis 40 M.
Frack-Anzüge 30 bis 45 M.
Jogdjoppen S bis 20 M.
Delonr-Anzüge 18 bis 30 M.
KnabenAnzüge n. Paletots v. 4 M. an

Sridene Weſten von 4 M. an.

u u J

S. Wriß. Halle n. S.

Unſer

Rüllen, Jagdwesten, Damen-Westen, Gamaschen,

zu bedeutend her

Unterjacken. Halle

WeihnachtsAusverkauf
enthält in reichhaltigſter Auswahl:

Trikot-Kleidchen, Knaben- Anzüge und Taillen, Trikotagen, Unterröcke, Tücher-Echarpes, Kapotten,

Otto Pincoffs Co.
12. Grosse l 12.

Handschuhe, Reisedecken, Schlafdecken etc.

ubgeſetzten Preiſen.

a. S Beinkleider.

e T eGeſchäft von

Se
empfehle meine beliebten 4, 5 und 6 Pfg.- Zigarren in 25, 50 und 100 Stück Vackung.Hamburger, Bremer, Holländer Zigarren aus den re nommierte ſten Fabriken à 7, 8,
10 Pfg. 2c. per Stück, Zigarretten in großer Auswahl, ebenſo Shag und Rauchtabake,

[2888ſowie Pfeiffen und Spitzen.

Adoip Spier',Merſeburgerfſtraße, Ecke Königſtraße, im Volks Svpeiſe und Logierhaus.

r m verren Hüiäte
525] J mit Kontrollmarke
ſowie ſelbſtgearbeitete Mütze empfiehlt zu
billigſten Preiſen und bittet um gütige Beachtung

Karl Bittner, Fleiſchergaſſe ſ. p.

h ääähäääääFormer- Pinſel
zu haben bei [2919Aouirin Mose', Liricuncher

Obere Le Jigerſtraſſe 44

Redaktion i. V.: Otto Mittag, Giebichenſtein; Verlag von Aug. Groß; Druck der dalleſchen Venoſenſchas- Buchdruckerei (E. G. m. b. H.), ſämtlich in Halle a. S.

S JJWMRKAadg a e

Des großen Andranges wegen bleibt das Waren- und Möbel-Credit-

Nicolaus Pindo Nachf.,
21 mir r Ulrichstrasse 21, CTreppe, Eingang von der Srite,

vor den ren bis Nachts 12 wen e um e
eJ

Jm Halle a. s
Thüringerſtraße 3. Merſeburgerſtraße 34.

Brennmakerialien jeder Art
zum billigſten Preiſe frei Gelaß. [2850

Lieferung ſofort.

im Herr G. e Königsplatz 7, entgegen.

Hierzu 1 Beilage.



Beilage zum Volksblatt für Halle u. den Saalkreis.
Nr. 25

Ankertung
etreffend den Kreis der nach dem

aliditäts- und Altersverſicherungs-
geſetz verſicherten Perſonen.

Vom 31. Oktober 1890.
(Fortſetzung.)

V. Die Verſicherungspflicht wie die Verſicherungs-
berechtigung erſtreckt ſich gleichmäßig auf männliche
und weibliche, verheiratete und ruverheiratete Perſonen.
Auch die im Jnlande beſchäftigten Ausländer ſind
n verſicherungspflichtig (verſicherungsberechtigt) anzu
ehen.

VI. Von der Dauer der Beſchäftigung welche für
die Krankenverſicherung von entſcheidender Bedeutung
iſt, wird die Verſicherungspflicht nach dem Geſetz nicht
abhängig gemacht. Auch eine nur vorübergehende
Dienſtleiſtung, mag dieſelbe ihrer Natur nach oder aus
mehr zufälligen Gründen, wie z. B. vorübergehender
Hilfsleiſtung in der Ernte, ouf nur kurze Zeit be-
ſchränkt ſein, begründet die Verſicherungspflicht. Je-
doch kann durch Beſchluß des Bundesrats beſtimmt
werden, inwieweit vorübergehende Dienſtleiſtungen als
Beſchäftigung im Sinne des Geſetzes nicht anzuſehen
ſind (S 3, Abſatz 3 des Geſetzes).

VII. Diejenigen Perſonen, welche berufsmäßig ein-
zelne perſönliche Dienſtleiſtungen bei wechſelnden Ar-
beitgebern übernehmen, z. B. Hafenarbeiter, Koffer-
träger, Dienſtmänner, Lohndiener, Führer, Friſeuſen,
Krankenpflegerinnen ferner Aufwartefrauen Waſch-
frauen, Nähterinnen, Büglerinnen, die auf jedesmalige
Beſtellung in den Häuſern der Kunden arbeiten, unter-
liegen der Verſicherungspflicht dann, wenn ſie als Ar-
beiter, dagegen nicht, wenn ſie als ſelbſtändige Ge-
werbetreibende anzuſehen ſind. Jm allgemeinen werden
die ſogenannten unſtändigen Arbeiter, wie die freien
länd wirtſchaftlichen Arbeiter, die Hafenarbeiter, die
Wegearbeiter, die Waſchfrauen 2c., welche von Haus
zu Haus gehen, als unſelbſtändige Lohnarbeiter, da-
gegen die ſelbſtändigen Kofferträger, Führer, Dienſt-
mänt er (vergleiche S 37 der Gewerbeordnung, Reichs
Geſetzbl. 1883, Seite 177), Lohndiener, Kranken-
gflegerinnen, Friſeuſen in der Regel als gewerbliche
jnternehmer zu behandeln ſein
VIII. Auch diejenigen Perſonen, welche vom Ge-
ſrbetreibenden außerhalb ihrer Betriebsſtätten be-
äftigt werden (S 2, Ziffer 4 des Krankenverſiche-
igs-Geſetzes) ſind als verſicherungspflichtige Lohn-
eiter anzuſehen, ſofern ſie nicht Haus Gewerbe-
pende ſind (vergleiche Nr. XIX).
X. Verwandte des Arbeitgebers, insbeſondere Haus-
x, welche zu dieſem in einem die Verſicherung be
ſenden Verhältniſſe ſtehen, unterliegen gleichfalls
Vorſchriften des Geſetzes (vergleiche jedoch hierzu

Eine Ausnahme machen nur die Eheleute
einander, da zwiſchen ihnen nach dem Weſen der
iemals eines der für die Begründung der Ver-
ng erforderlichen Abhängigkeitsverhältniſſe be-
kann.

Das Jnvaliditäts- und Altersverſicherungs Geſetz
hert abweichend von den Unfallverſicherungs Ge

nur die gegen Lohn oder Gehalt beſchäftigten
ter c. Um das Verſicherungs-Verhältnis zu beb iſt es jedoch nicht erforderlich, daß der für

eſchäftigung gewährte Entgelt in barem Gelde
eht. Es genügt vielmehr hierzu auch die Gewäh-
g von Naturalbezügen, z. B. Wohnung, Feuerung,
eidung, Gartennutzung, Kuhweide, Kartoffelland c.
3, Abſatz 1 des Geſetzes).

Ohne Belang iſt auch die Art der Lohnzahlung; es
inn der Lohn als Tagelohn oder ſonſtiger Zeitlohn,
s Stücklohn oder als Anteil an der Einnahme (Tan-

ième) gezahlt werden. Hiernach iſt beiſpielsweiſe ein
Kutſcher, welcher einen Wagen von einem Lohnfuhr-
herrn mit der Bedingung übernimmt, daß ihm ein
Teilbetrag oder der eine feſtgeſetzte Summe überſteigende
Teil der Tageseinnahme als Entgelt gewährt wird,
als gelöhnter Arbeiter des Fuhrherrn anzuſehen. Des-
gleichen ſind als Lohnarbeiter anzuſehen Kahnführer,
welche von den Schiffseigentümern gegen einen be-
ſtimmten Anteil an der Fracht angenommen ſind.

Als Wert der Tartièmen und Naturalbezüge wird
der von der unteren Verwaltungsbehörde feſtzuſetzende
Durchſchnittswert in Anſatz gebracht (S 3 Abſatz 1
des Geſetzes).

Diejenigen Perſonen, welche als Entgelt für die Be
ſchäftigung nur freien Unterhalt beziehen, deren Natural-
bezüge alſo auf die Befriedigung ihrer perſönlichen
Lebensbedürfniſſe (Nahrung, Wohnung, Kleidung) be
ſchränkt ſind, werden von der Verſicherung ausge
nommen 3 Abſatz 2 des Geſetzes). Hiernach fallen
z. B. die in gewerblichen Betrieben oder in der Land-
wirtſchaft ihrer Eltern beſchäftigten Hauskinder, ſowie
Lehrlinge, welchen zwar freier Unterhalt, aber nicht
ein darüber hinausgebender Lohn oder Gehalt gewährt

z

Halle a. S., Mittwoch den 24. Dezember 1890.

wird, nicht unter die Verſicherung. Dieſe Perſonen
werden auch dadurch nicht verſicherungspflichtig, daß
ſie ein Taſchengeld erhalten denn letzteres ſtellt ſich
regelmäßig als Geſchenk dar oder fällt doch, ſoweit es
allgemein üblich iſt, unter den Begriff des freien
Unterhalts.

XI. Die Anwendbarkeit des Geſetzes iſt beſchränkt
auf die freien Arbeiter. Es fallen ſomit aus der Ver
ſicherung die Strafgefangenen, mögen dieſelben innerhalb
oder außerhalb der Gefangenenanſtalt beſchäftigt werden,
ſowie die in Arbeitshäuſern, Beſſerungsanſtalten c.
untergebrachten Perſonen.

Dagegen ſind die in Arbeiterkolonien oder Wander-
verpflegungs-Stationen, in Armenhäuſern, Jrrenanſtalten,
Blindenanſtalten, Jdiotenhäuſern oder Anſtalten für
Epileptiſche beſchäftigten Perſonen als verſicherungs-
pflichtig anzuſehen, ſoweit ſie einen den freien Unter-
halt überſteigenden Lohn oder Gehalt für ihre Arbeit
erhalten.

XII. Der Begriff des „Geſellen“ iſt im weſentlichen
dem S 121 der Gewerbeordnung entnommen und bezeichnet
die unſelbſtändigen im Handwerk techniſch ausgebildeten
Perſonen. Dagegen iſt der Begriff „Gehilfe“ nicht
in dem engen Sinne des gewerblichen Hilfsperſonals,
ſondern in der weiteren Bedeutung eines Arbeitsgehilfen
zu verſtehen und umfaßt alle Hilfsperſonen eines Ar-
beitgebers, deren Thätigkeit in wirtſchaftlicher und
ſozialer Beziehung derjenigen des Arbeiters, Geſellen
oder Dienſtboten im allgemeinen gleichwertig iſt.

Hiernach werden z. B. die bei Reichs-, Staats-,
Kommunalbehörden, ſowie die in den Büreaus der
Rechtsanwälte, Notare, Patentanwälte, Gerichtsvollzieher,
Auktionatoren, Berufsgenoſſenſchaften u. ſ. w. beſchäf
tigten Schreiber, Kanzliſten, Kaſſenboten, Kanzleidiener,
Polizeidiener, Gemeindediener, Nachtwächter, Flurhüter,
Feuerwehrleute und ähnliche Angeſtellte, welche vermöge
der mehr mechaniſchen, auf die Verwendung ihrer
körperlichen Kräfte und Fähigkeiten gerichteten Dienſt-
leiſtungen mit den Arbeitern c. auf gleicher oder doch
annähernd gleicher Stufe ſtehen, zu den Gehilfen zu
rechnen ſein, ſofern dieſelben nicht nach den dienſt-
pragmatiſchen Vorſchriften als Reichs- oder Staats-
beamte oder als penſionsberechtigte Kommunalbeamte
anzuſehen ſind (vergleiche Nr. III Ziffer 1 und 2).
Dagegen werden die in dem ſogenannten höheren
Büreaudienſt beſchäftigten Expedienten, Regiſtratoren c.
als Gehilfen nicht anzuſehen ſein. Ebenſo wenig werden
Aſſeſſoren 2c., welche als Hilfsarbeiter bei Behörden,
Rechtsanwälten 2c. thätig ſind, als Gehilfen gelten
können.

XIII. Zu den Dienſtboten im Sinne des Geſetzes
gehören die gegen Koſt und Lohn oder auch nur gegen
Lohn zu häuslichen Dienſten verpflichteten Perſonen,
ſowie in der Landwirtſchaft des Dienſtherrn beſchäftigten
Arbeiter, ſoweit ſie im Hausſtande des Dienſtherrn
leben (Haus- und Wirtſchaftsgeſinde). Die in der
Hauswirtſchaft beſchäftigten Perſonen mit wiſſenſchaft
licher oder künſtleriſcher Bildung und in höherer über
den Stand der Dienſtboten hinausragender ſozialer
Stellung, z. B. Erzieher, Erzieherinnen, Privatſekretäre,
Geſeliſchafterinnen, Hausdamen, Lei ärzte, Hausgeiſt-
liche, Hauslehrer, Hausbibliothekare c. ſind nicht ver
ſicherungspflichtig, da ſie übrigens auch als Betriebs-
beamte nicht anzuſehen ſind (vergl. Nr. XIV).

XIV. Als Betrieb im Sinne des Geſetzes iſt ein
Jubegriff fortdauernder wirtſchaftlicher Thätigkeiten an
zuſehen. Die Hauswirtſchaft als ſolche iſt als Betrieb
nicht zu erachten. Die Verwaltungen des Reichs, der
Bundesſtaaten und der Kommunalverbände können, ſo-
weit die Ausübung der ſogenannten regiminellen Thätig-
keit in Frage kommt, gleichfalls nicht als Betriebe an
geſehen werden, dagegen muß der Jnbegriff gewiſſer
wirtſchaftlicher Thätigkeit des Reichs 2c., wie die Poſt,
Telegraphenverwaltungen ſtaatliche Eiſenbohnverwal-
tungen, Berg und Hüttenwerke, ſtaatliche und kom-
munale Land und Forſtwirtſchaft, Staats- und Kom-
munalbauten, Kommunalbrauereien, Kommunalſchlacht-
häuſer Kommnunalirreyhäuſer ſtädtiſche Gas und
Waſſerwerke 2c., überall als Betrieb gelten. Desgleichen
ſind die Geſchäfte der Rechtsarwälte, Notare, Gerichts-
vollzieher 2c., deren Geſamtheit ein wirtſchaftliches Unter
nehmen darſtellt, als Betriebe anzuſehen.

Als Betriebsbeamte im Sinne des Geſetzes haben
hiernach diejenigen Perſonen zu gelten, welche in Be
trieben der vorgedachten Art mit einer über die Thätig-
keit des Arbeiters oder Gehilfen hinausgehenden, leitenden
oder beaufſichtigenden Funktion betraut ſind (vergleiche
jedoch Nr. III, Ziffer 1 und 2). Der Schwerpunkt
der Beſchäftigung des Betriebsbeamten liegt nicht im
perſönlichen Eingreifen bei der eigentlichen Arbeits
thätigkeit, vielmehr muß dem Betriebsbeamten eine ge
wiſſe Beteiligung an der Betriebsleitung und eine
Auſſichtsſtellung gegenüber den Arbeitern zuſtehen, ſo
daß derſelbe nicht wie ein Vorarbeiter ſich an der
Spitze der Arbeiter oder einer Arbeitergruppe des Be

1. Jahrg
triebes findet, ſondern als Vertreter der Betriebsleitung
den Arbeitern gegenübertritt. Hiernach wird auch im
Einzelfalle zu beurteilen ſein, ob ſogenannte Werk-
meiſter oder Werkführer als Betriebebeamte zu be-
handeln ſind.

Die Vorſtandsmitglieder von Aktien- und ähnlichen
Geſellſchaften, die Prokuriſten und Handlungsbevoll
mächtigten ſind nur dann verſicherungspflichtige Be
triebsbeamte, wenn ihr regelmäßiger Jahres-Arbeits-
verdienſt an Lohn oder Gehalt 2000 M. nicht über-
ſteigt (vergl. Nr. XVI). Die Aufſichtsrats Mitglieder
allen, da ihnen lediglich eine überwachende Thätigkeit
obliegt, ohne daß ſie Angeſtellte der betreffenden Geſell
ſchaft ſind, nicht unter die Verſicherung.

XV. Unter die „Handlungsgehilfen und -Lehrlinge“
fallen alle im Handelsgewerbe mit Dienſten kauf-
männiſcher Art (Mitwirkung bei m en henen
Buchführung Korreſpondenz) beſchäftigten Perſonen.
Die Verſicherungspflicht umfaßt daher ſowohl die vor-
genannten Handlungsbevollmächtigten und Prokuriſten
als auch die Buchhalter und Kaſſierer, die Handlungs-
reiſenden, Kommis und Verkäuferinnen. Vollſtändig
ausgeſchloſſen von der geſetzlichen Verſicherung ſind
nach S 1 Ziffer 2 des Geſetzes die in Apotheken be-
ſchäftigten Gehilfen und Lehrlinge. Jndeſſen iſt dieſe
Ausnahmebeſtimmung nur für die eigentlichen Apo
theken, nicht auch für ähnliche gewerbliche Unterneh-
mungen, wie Drogen- und Parfümeriehandlungen, oder
die mit Apotheken verbundenen Mineralwaſſer c.
Fabriken c. maßgebend.

XVI. Die Verſicherungspflicht iſt bei Betriebsbeamten,
Handlungsgehilfen und Lehrlingen (vergl. Nr. XIV
und XV) auf diejenigen beſchränkt, deren regelmäßiger
Jahres-Arbeitsverdienſt an Lohn oder Gehalt 2000 M.
nicht überſteigt. Der Umſtand, daß ein Betriebs-
beamter 2c. eigenes Vermögen beſitzt und infolgedeſſen
ſein geſamtes Jahreseinkommen 2000 M. über-
ſteigt, ſchließt die Verſicherungspflicht nicht aus.
Als regelmäßiger Arbeiteverdienſt iſt derjenige
anzuſehen, welchen der Betriebsbeamte c. eine Reihe
von Jahren hindurch in einer gewiſſen gleichmäßigen
Höhe bezogen hat, oder auf den er, von beſonderen
nicht vorauszuſehenden Zufällen abgeſehen, mit Be
ſtimmtheit rechnen kann. Jſt ein Beamter c. gleich
zeitig bei mehreren Arbeitgebern beſchäftigt und bezieht
hierfür insgeſamt an Lohn oder Gehalt regelmäßig
mehr als 2000 M., ſo iſt derſelbe nicht verſicherungs-
pflichtig.

XVII. Seeleute ſind diejenigen Perſonen, welche als
Schiffer, Perſonen der Schiffsmannſchaft, Maſchiniſten,
Aufwärter oder in anderer Eigenſchaft zur Schiffs-
beſatzung gehören (S 1 des See-Unfallverſicherungs-
Geſetzes vom 13. Juli 1887, Reichs-Geſetzbl. Seite 329).
Ein deutſches Seefahrzeug iſt nach S 2 des SeeUnfall
verſicherungs- Geſetzes jedes ausſchließlich oder vorzugs-
weiſe zur See benutzte Fahrzeug, welches unter deutſcher
Flagge fährt. Auf die Größe des Fahrzeuges kommt
es abvweichend vom See-Unfallverſicherungs-Geſetz
(J 1 Abſatz 2 a. a. O.) hier nicht an. Der Führer
(Kapitän) eines Fahrzeuges unterliegt der Verſicherungs-
pflicht, auch wenn ſein regelmäßiger Jahres Arbeits
verdienſt an Lohn oder Gehalt 2000 M. überſteigt.

XVIII. Als Arbeitgeber im Siune des Geſetzes iſt
derjenige anzuſehen, für deſſen Rechnung der Lohn ge-
zahlt wird. Dies trifft auch dann zu, wenn die den
Lohn oder Gehalt darſtellenden Beträge von ſeiten
Dritter gezahlt werden, ſofern nur die Arbeiter c. auf
vieſe Bezüge von den Arbeitgebern als Entgelt der ihm
geleiſteten Arbeit verwieſen ſind. Dies gilt beiſpiels-
weiſe den Kellnern, welche Trinkgelder der Gäſte, bei
Arbeitern 2c. in Betrieben des Reichs, des Staats
oder der Kommunalverwaltungen, welche auf Gebühren
angewieſen ſind.

Die bei ſogenannten Akkordverhältniſſen oft zweifel
hafte Frage, ob der Akkordant, welcher thatſächlich den
Lohn an die Arbeiter zahlt als Arbeitgeber in obigem
Sinne oder aber mit Rückſicht darauf, daß er die ge
zahlten Löhne in dem ihm gewährten Akkordlohn er-
ſtattet erhält, als Mittelsperſon des eigentlichen Arbeit-
gebers anzuſehen iſt, wird ſich nur nach Lage der ge-
ſamten Verhältniſſe des Einzelfalles entſcheiden laſſen.
Dabei kommen als maßgebende Geſichtspunkte in Be
tracht das Maß der Abhängigkeit oder Selbſtändigkeit
des Akkordanten in Beziehung auf die Arbeitsthätigkeit
und ſein perſönliches Verhalten bei derſelben, die all
gemeine ſoziale Stellung des Akkordanten, der Umfang
ſeiner Verantwortlichkeit für die Ausführung der ihm
übertragenen Arbeit, die Höhe des Entgelts, ſowie der
Umſtand, ob der Entgelt einen eigentlichen Unternehmer-
gewinn für den Arbeitenden oder lediglich einen dem
Durchſchnittswert entſprechenden Lohn darſtellt. Hier-
nach wird beiſpielsweiſe im allgemeinen der Gutsherr,
nicht der Gutstagelöhner (Jnſtmann, Katenmann, Frei-
mann 2c.), als Arbeitgeber des auf dem Gute thätigenHofgängers, Scharwerkers 2c. anzuſehen ſein; denn ſir



ine Rechnung wird die Arbeit des Hofgängers c.
gelohnt, wenn auch der Lohn dem letzteren nicht von
dem Gutsherrn ſelbſt, ſondern von dem Gutstagelöhner ec.,
der ihn geſtellt hat, ausgehändigt werden ſollte.

XIX. Für den Begriff des Haus- Gewerbetreibenden
(vergl. II und VIII) hat das Geſetz folgende Kenn-
zeichen aufgeſtellt

1. das Vorhandenſein emer eigenen Betriebsſtätte,
in welcher der Gewerbetreibende mit ſeinen etwaigen
Arbeitern die Arbeit ausführt,

2. die Abhängigkeit von einem oder mehreren anderen
Gewerbetreibenden, inſofern er in deren Auftrage und
für deren Rechnung, ſei es mit den von ihm ſelbſt
beſchafften oder mit den von den erſteren ihm gelieferten
Rohſtoffen, gewerbliche Erzeugniſſe herſtellt oder be-
arbeitet,

3. die Ausübung eines ſelbſtändigen Gewerbes im
Gegenſatz zu der Beſchäftigung der unſelbſtändigen
Lohnarbeiter, welche von Gewerbetreibenden außerhalb
deren Betriebsſtätten verwendet werden.

Der Hausgewerbdetreibende ſetzt die hergeſtellten oder
bearbeiteten Erzeugniſſe in der Regel nicht unmittelbar
an die Konſumenten ab, ſondern liefert dieſelben an
andere Gewerbetreibende, welche ihrerſeits aus dem
Abſatz der von den Hausgewerbetreibenden angefertigten
Produkte einen Unternehmergewinn erzielen.

Es wird hiernach weder ein Schneidergeſelle, der
wegen Mangels an Raum in der Werkſtätte des
Schneidermeiſters oder aus anderen Gründen ſeine
Näharbeit zu Hauſe verrichtet, noch auch ein Schneider
oder Schuhmacher, welcher für beliebige Kunden Waren
anfertigt, als Haus-Gewerbetreibender gelten können.
Vielmehr werden der erſtere als Lohnarbeiter, die letzteren
als ſelbſtändige Unternehmer anzuſehen ſein. Die
Frage, ob Perſonen, welche im Auftrage und für Rech-
nung anderer Gewerbetreibender in eigenen Betriebs-
ſtätten gewerbliche Erzeugniſſe herſtellen oder bearbeiten,
Haus- Gewerbetreibende oder unſelbſtändige Lohnarbeiter
ſind, wird nur nach den beſonderen Verhältniſſen des
Einzelfalles zu entſcheiden ſein. Die zu Nr. XVIII
aufgeſtellten Geſichtspunkte für die Prüfung der Arbeit-
geber- Eigenſchaft eines ſogenannten Akkordanten finden

hier entſprechende Anwendurg. (Schluß folgt.)

Vermiſchtes.

Zur Flucht Padlewskis erzählt die Frau des
bekannten Sozialiſten Duc-Quercy, an welche ſich der
Pole nach Verübung der That wandte, folgendes
Nähere: „Jch komme ſoeben aus dem Hotel de Bade,“
ſagte er nach mehrſtündigem Warten zu der Hausfrau,
welche von dem Dienſtmädchen ſchon erfahren hatte,
daß ein Fremder während ihrer Abwesenheit gekommen
und nicht hinauszubringen geweſen war. „IJch habe
dort Silwerſtoff getötet.“ „Sie haben wohl gethan,“
ſprach Frau Duc-Quercy, welche von den Miſſethaten
des Generals gehört hatte. Sie wollte Padlewski gern
ein Obdach gewähren, aber ſie verhehlte nicht, daß die
Polizei im ſtande wäre, bei ihr während der Abweſen-
heit ihres Mannes, der in Deutſchland weilte, eine
Hausſuchung vorzunehmen, weil ihre Beziehungen zu
den Revolutionären aller Länder kein Geheimnis ſind.
Frau DueQuercy hatte zwei GratisKoſtgänger, Herrn
und Frau Gregovire, die ſeit kurzem aus Algier zurück
gekonmen waren und ein Zimmer in der Nähe be-
wohnten. Sie befanden ſich in einer etwas mißlichen
Lage und waren auf die Gaſtfreundſchaft angewieſen.“
Mit dieſen ſetzte ſich Padlewski zu Tiſche und während
der Mahlzeit ſagte er mehrere Male: „Jch habe eine
Frankfurter Wurſt und ein halbes Pfund Schweine-
ſchmalz für mein Abendeſſen gekauft und jetzt werden
es Poliziſten aufzehren!“ Die Vier wurden darüber
einig, daß Frau Gregoire bei ihrer Freundin bleiben
und Padlewski mit dem Manne ſeine Kammer in der

Rue du Jura beziehen würde. Frau Duc-Quercy gab
ihm Kleider ihres Mannes, die ihn ganz verwandelten;
die ſeinigen verbrannte ſie noch in der Nacht. Gregoire
kam nach wie vor regelmäßig zu den Mahlzeiten,
während Padlewski im Zimmer zurückblieb und, um
durch kein Geräuſch ſeine Anweſenheit zu verraten, das
Bett hütete. Das Eſſen wurde ihm durch Gregoire
oder ſeine Frau gebracht. Eines Tages kam eine be-
freundete Perſon zu Frau Duc Quercy und teilte ihr
mit, reiche Leute intereſſierten ſich für Padlewski und
wollten ſeine Flucht als Arzt bezahlen. Ein Name
wurde nicht genannt. Padlewski nahm den Vorſchlag
an, man kaufte ihm Kleider für 400 Franken, er färbte
ſich Haare und Schnurrbart blond und war unerkenn-
bar. Die Einzelheiten berichtigt die Frau des Revo-
lutionärs noch dahin, daß das Rendezvous nicht in
der Chauſſee d'Antin, ſondern am Boulevard Beau-
marchais, in der Nähe des Baſtillenplatzes, ſtattfand,
wo eine herrſchaftliche Equipage im ſtrömenden Regen
wartete. Sie ſelbſt begleitete Padlewski mit Gregovire.
Wenn ſie aber gewußt hätte, wer die Retter waren,
Labruyere und Severine, ſagte ſie, ſo hätte ſie nimmer-
mehr die Vermittlung übernommen und Padlewski in
Paris zurückgehalten, wo er ganz ſicher geweſen wäre.
Mit der Zeit wäre es leicht geweſen, ſeine Flucht zu
bewerkſtelligen und dann ohne all den theatraliſchen
Aufputz und die lächerliche Reklame. Jn dieſer Aeuße-
rung lodert ein alter Streit der Redaktion des einſtigen
„Cri du Peuple“ wieder auf. Frau Severine war
Direktrice des Blaites nach dem Tode von Jules Valles,
Labruyere ihr Adlatus und Duc Quercy mit anderen
trennten ſich von ihr, weil ſie behaupteten, Labruyere
wäre ein Polizeiſpitzel im ſozialiſtiſchen Lager. De
Labruyere erklärt im „Eclair“, er ſtehe für die Richtig-
keit ſeiner Erzählung mit ſeinem Ehrenworte ein;
ferner tröſtet er den Bahnhofsvorſtand Regnoul, welcher
in der Angelegenheit nur gefoppt oder mitſchuldig ſein
konnte und ſich eben trotz allem, was er jetzt ſagen
könne, foppen ließ. De Labruyere machte ſich außer-
dem erbötig, eine Summe von 10000 Franken bei
einem Banquier zu deponieren und ſie zur Verfügung
der Journaliſten zu ſtellen, welche nachweiſen könnten,
daß er Padlewski nicht nach Trieſt geführt hat. Nur
müßten die Zweifler ihrerſeits die gleiche Summe
deponieren und an die Armen verteilen laſſen wenn
ſie die Richtigkeit der Darſtellung zugeben müßten.

Zur Sittengeſchichte des ſiebzehnten Jahr-
hunderts. Die adelige Herrſchaft Hardenberg erließ
am 10 März 1665 eine Haus- und Hofordnung für
ihre geſamte Dienerſchaft, in deren Eingang ſchon den
Bedienſteten erklärt wird, daß ſie, „allzumal grobe, un-
gehobelte, dumme, unachtſame Kerle“ wären, in deren
Verlauf aber vollends die Excellenz den Dienern wit
Lebens- und Sittenregeln ſo „väterlich“ an die
Hand geht, daß wir nicht umhin können, zur Erbauung
unſerer Leſer einiges daraus hervorzuheben. „Wer
nichts aus der Predigt behält,“ heißt es unter anderem,
„der ſoll wie ein Hund liegend auf der Erde ſein
Mittagbrot freſſen. Wer flucht, eine Stunde lang mit
bloßen Knieen auf einem ſcharf gehobelten Brett knieen.
Wer das heilige Abendmahl, wenn es ihm angeſagt iſt,
verſäumt, ſoll mit ſchwerem Gewichte belaſtet auf dem
Eſel reiten oder auch die Peitſche erhalten. Wer in
Briefe guckt, wenn ſie auch offen daliegen, ſoll drei
Tage nacheinander die Baſionade erhalten und fort-
gejagt werden. Wer die Zeit verſchläft, dem ſoll ſein
Kamerad die Hoſen glatt anziehen und ihm jeder ſechs
Hiebe geben. Die Speiſen ſind in guter Ordnung,
ohne etwas zu verſchütten, aufzutragen, die Schüſſeln
mit Reverenz wieder abzunehmen. Wer aber naſcht,
und Naſe, Maul und Finger in allen Schüſſeln hat,
ſoll gezwungen werden, zur Vertreibung ſeines Appetits
heiße und brennende Speiſe zu freſſen. Jeder iſt
ſchuldig, auf gehaltenen Befehl hervorzutreten und deut-
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lich und laut das Tiſchgebet zu beten. Wer ſtockt,
empfängt ſechs ſpaniſche Naſenſtüber. So einer mit
ungewaſchenen Händen aufwartet, ſoll ſich geberden,
als wenn er ſich waſche, während einer ihm
Waſſer auf die Hände gießt, ein anderer aber ſie ihm
mit zwei ſcharfen Ruten ſo lange abtrocknet, bis ſie
wohl bluten. Dergleichen, wer ungekämmt aufwartet,
ſolle im Stall mit dem Pferdeſtriegel in harter Auf-
ſetzung des Hofmeiſters tüchtig geſtriegelt werden. Wer
ein Glas übervoll einſchenkt, und es dann mit ſeinem
eigenen Maul abtrinkt, erhält zwanzig Hiebe nach der
Peitſchenordnung. Wer unreine Gläſer präſentiert,
kann wählen zwiſchen vier Ohrfeigen und ſechs ita-
lieniſchen Naſenſtübern. Dieweil es ein unleidentliches
Werk ſei, wo die Bedienten langſam eſſen, ſo ſoll
denen, die länger als eine Viertelſtunde damit zu-
bringen, das Eſſen vor dem Maul weggenommen
werden. Wer die vorgeſetzte Speiſe nicht eſſen will,
faſtet die folgenden 24 Stunden ganz und gar. Wer
mit ſchmierigen, zerriſſenen Kleidern aufwartet, wird
Spießruten gejagt. Haben ſich zwei geprügelt, ſo ſollen
ſie ihre Soche noch einmal mit dem Stecken aus-
machen, in Gegenwart des Hofmeiſters, und wer den
andern ſchont, ſeine beſonderen Prügel erhalten.“

Ultramontaner Blödſinn über Arbeiterfrage
und Sozialdemokratie. Jn Mainz wurde am
14. d. M. eine Verſammlung der heſſiſchen Katholiken
abgehalten. Nachdem die Jeſuitenfrage im ultramon-
tanen Sinne erledigt worden, nahm ein ſtreitbares
Pfäfflein, Herr Schmitz von Krefeld, das Wort zu
einem Vortrage über die „ſoziale Frage“. Redner
erblicktkt in den Maſchinen den Ruin des Arbeiter
ſtandes; es würden zu viele Maſchinen erfunden; dieſe
ſeien alle auf den Großbetrieb eingerichtet, mit dem
der Kleinbetrieb nicht mehr konkurrieren könne, wes-
halb der Handwerker- und Mittelſtand zum Proletariat
herabſinke. Mit allen Kräften müſſe dahin gewirkt
werden, daß die Maſchinen den Kleinbetrieb dienſtbar
gemacht werden. Den Kampf mit der Sozialdemo-
kratie bezeichnet der Redner nur als den Kampf
zwiſchen Glaube und Unglaube; ſeitdem die Geſellſchaft
und das Kapital unchriſtlich geworden ſeien, habe man
die Arbeiterfrage. Zu den Sozialdemokraten gehören
auch die Anarchiſten, die den Mord predigten und die
ſogen. Sozialiſten mit Bebel an der Spitze, dieſelben
wollten einen Zukunftsſtaat ohne Gott. Sozialdemo-
kraten und Katholik. könnten nichts mit einander ge-
mein haben, das Tiſchtuch zwiſchen denſelben müſſe
zerſchnitten werden, nicht einmal aus Politik dürfe
man mit den Sozialdemokraten Gemeinſamkeit habén.
Am Schhuſſe empfiehlt Redner die Gründung von Ar-
beitervereinen, in denen nicht politiſiert, ſondern ge-
betet wird; das ſei ein wirkſames Mittel gegen die
Sozialdemokratie!!! Mehr des Unſinns in knappen
Rahmen kann man wohl kaum verlangen. Hr. Schmitz
will die Sozialdemokratie zu grunde beten und den
Mittelſtand mit Maſchinen über Waſſer halten. Wir
verſichern dieſes kluge Pfäfflein unſeres Beileids.

Heiteres von der Volkszählung:
Höret dieſes Zählkurioſum,
Welches (nomen est odiosum)
Jüngſt paſſiert in Friedrichsruh
Bei einem Zählerinterview.
Als der Zähler tief ſich neigte
Und dem „Haushaltsvorſtand“ zeigte,
Wie nach der Behörden Willen
Sind die Karten auszufüllen,
Rief er „grollend“: „Weg den Kitt,
Denn ich zähle nicht mehr mit!“

Fachverein der Former und verw. Hernfsgenoſſen von Halle u. Amg.
Sonntag den 28. Dezember nachm. 3 Uhr im „Hofjäger“

Konzert uno Ball
2875] mit freier acht.
Schützenhaus.

Eheatraliſcher

Anfang 8 Uhr.
Freunde und Gönner ſind herzlich willkommen und ladet freundlichſt ein

Hierzu laden wir die Mitglieder und Freunde unſeres Vereins freundlichſt ein.

wer TVerein „Fidelio“.
Sonnabend den 27. Dezember (3. Feiertag)

W muſhaliſchhumoriſiſcze Abendunterhaltung
in den „Reichshallen“, Wuchererſtraße 2

Karten ſind zu haben bei Karl Mack, Alb. Sanow, Böttcher, Barbier, Schades

grvs
Das Komitee.

Einlaß 7 Uhr.

Pietsech, Drog
Merseburgerstr. 42

Wachskernseife
Ornnienburgerseiſe V.50,
gelbe Elainseiſe K. 48,schwarze Elainseiſe Or,40.

erie
empfiehlt

à Riegel 0.60,

[2961

Der Vorſtand.

RKeifchstia len.
Wauachererstrause 26.

Freitag den 26. Dezember (2. Feiertag) von nachmittag 4 Uhr an

G Mi ken,von abends 8 Uhr 7 4 1 2 T. 4
Hierzu ladet freundlichſt ein

[2960

Hermann ZAsehau.

Weihnachts Präsent- Zigarren
in Kisten von 25 Stuck an in allen Preislagen und

vorzüglichen Oualitäten empehlt

Fr. Hartmann38 grosse Klausstrasse 38.
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nun terzei Ein Vorſchetitionsliſten zu beſorgen,
m zu damit zu beauftroiterklaſſe zu über n
en ihrem Wert für died angenommen uerſt zu unterzeichnen noſſfen e Ausſperrung der Schuh

I vrurde noch von eincharfen Kritik unterzogen er ſchilderteuwacher in Erfurt er die Fabrikanten es treiben eaert

e t in keitdie Art und Weinnigkeit zu zu der Linke Geſchäfte,
Arbeiter zur Ute und manſich eine re 9waren führen, zu meiden und die aus

gacher mit allen Kräften zu unterſtüten.en t n auf die internationale ver
Mit eine die gutbeſuchte Verſammlung geſchloſſen.
demokratie nſchafts Buchdrugerei. Am Sonntag fand in

47be r GenoſſenſchaftsBuchdruckerei, eingetr. Senoſſen
der S beſchränkter ftpflicht ſtatt. Nachdem der Vor4 ſcha um 4 Uhr na mittegs die Verſammlung eröffnet

F. unter Punkt 1 zur definitiven Wahl des VorſtandesS Zhien in welcher die bisherigen Mitglieder des proviſori-

J VBorſtandes einſtimmig beſtätigt wurden. Auch in der
uf folgenden Wahl des Auſſichtsrates wurden die bisher

oriſch fungierenden Mitglieder desſelben als ordentliche
Baerkannt. Unter Verſchiedenem wurde das Gehalt des Ge

ſäftsführers fe geſetzt und für die Vorſtands- und Aufſichts
ne ür jede ſich notwendig machende Sitzung 50 Pf.En ädigung pro Perſon bewilligt. Seitens des e itzenden

wurde bekannt. gegeben, daß im Laufe dieſer Woche die Aus
be der Bücher erfolge und gab derſelbe auf Anfrage Bericht
r den bisherigen Eingang der Gelder. Nachdem noch Herr

Krüger einen warmen Appell an die Mitglieder gerichtet, nun
auch das Unternehmen nach Kräften zu unterſtützen, wurbe die
Verſammlung um 5 Uhr geſchloſſen.

Verunglückt. Am Weihnachtsheiligabend verunglückte
der Müller Wilhelm Hoffmann 28 Jahr alt in der Mühle
des Herrn Amtsvorſteher Eberius zu Döllnitz. 6 Uhr abends
beſcherte er noch ſeinen Kinder, und zwiſcher 7 bis 8 Uhr wurde
er beim Schmieren eines Getriebes erfaßt und zerriſſen. Er
hinterläßt eine Frau mit 3 Kindern.

Jn Der abgelaufenen Woche verſtarben 39 Perſonen
und zwar an: Bronchopneumonie 2, Krämpfen 2, Blutarmut 1,
Meningitis tuberkuloſa 2, innerer Blutung 1, Schlaganfall 1,

Herzlähmung 2, Maſern mit Lungenentzündung 1, Diphtherie 3,
S cmkatarrh 2, Alkoholvergiftung 1, Altersſchwäche 2, Lungen

leiden 1, Lungentuberkuloſe 2, Schlagfluß 1, allgem Körver
W 2, Lungenentzündung 1, Nephratis 1, Bauchfellentzünung 1, Emphyſen 1, Blaſenkatarrh mit Lungenerweiterung 1,

Gehirnſchlag 1, Leberkrebs 1, Lungenkatarrh 1, Dispepſie 1,
2 eingekl. brandigem Bruch 1, Herzverfettung 1, Lungenblutung 1,

1. Hierunter befinden ſich 5 in hieſigen Kranken
uſern verſtorbene Ortsfremde.
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Vermiſchtes.
Beamtenelend. Der „Schleſiſchen Volkswacht“ ent

nehmen wir aus Poſen: Der penſionierte Zoll Ein
nehmer Guſtav Kloſe, jetzt wohnhaft in Breslau, Weißen-
burgerſtraße Nr. 17 im Hinterhauſe, iſt als Musketier
nach Murowana Goslin als Schreiber kommandiert
geweſen, woſelbſt ihn ſeine Eltern unterſtützen mußten,
weil das Traktament den örtlichen Verhältniſſen nicht

entſprach. Später wurde derſelbe Bataillonsſchreiber
in Koſel und von da als Bezirksfeldwebel nach Rybnik
verſetzt. Jn letzterem Orte hat Kloſe durch 2 Jahre

J die Mobilmuchungsterminkalender und zwar das erſte
J Jahr allein in ſeiner Wohnung und das zweite Jahr
J mit dem Adjutanten in deſſen Wohnung bearbeitet.

Nach dem Ausſcheiden aus der Armee beſtand p. Kloſe
bei der Oberſchleſiſchen Eiſenbahn das Examen für den

Btations- und Expeditionsdienſt, mußte aber, weil ſich
kein Gelegenheit zu ſeiner Einberufung daſelbſt bot,
le Grenz-Aufſeher eintreten. Nach beinahe 10 jähriger

nt die erſte ordentliche Generalverſammlung

ſeiner gegenwärtigen zu
regende Beſchäftigung mit Ka
verbundene Verantwortl
alteriert, daß er nicht

enügen, diee und die v
hätten ihn bereits derart

l fähig ſei, erhaltene Verfügungen zu verſtehen und ſie rechend zu befolgen,
ja, daß er häufig von Angſt und Sorge geplagt werde
möglicherweiſe Fehler in den Kaſſenbüchern gemacht zu
haben dieſe fortwährende Unruhe hätte eine hoch
gradige Nervoſität bedingt und mache ihn oft ganz
wirr im Kopfe. Gegen die Richtigkeit dieſer Angaben

lätt ſich objektiv nichts einwenden; als unterſtützendes
Moment ſind dagegen die
kräfte und die mangelhafte
Herrn Kloſe vorzeitig ein greiſenhaftes Ausſehen ver
leihen. Die Entwickelung der oben angeführten ner-
vöſen Symptome wird erfahrungegewäß begünſtigt und
umſomehr gefördert, je mehr die Ernährung des Ge-
ſamtorganismus darnieder liegt. Es unterliegt keinem
Zweifel, daß bei fortdauernder Einwirkung der Urſache
die Folgezuſtände ſich in gleicher Weiſe weiter ent
wickeln und Herr Kloſe in ſeinem nervöſen Zuſtande
für Dienſtverrichtungen, mit denen geiſtige Thätigkeit
verbunden iſt, ganz untauglich wird. Aerztlicherſeits
kann daher ſeine Enthebung von der jetzigen Stellung
nur befürwortet werden. Hultſchin, den 2. Jan. 1889.
gez. Dr. Krauſe, Arzt.

Folgenden Beitrag zur ſozialen Frage bringt
das vorgeſtrige „Br. Tgbl.“ aus Kottbus, 19. Dez
Als einen „Beitrag zur ſozialen Frage“ bringt der
hieſige Anzeiger eine Mitteilung, die er als verbürgt
bezeichnet. Jn der dortigen Elementarſchule fragte ein
Lehrer bei der Behandlung der Naturgeſchichte des
Pferdes, wer von den Schülern ſchon einmal Pferde-
fleiſch gegeſſen habe. Darauf meldeten ſich von etwa
35 Schülern 25. Auf die weitere Frage, wer von
ihnen jetzt noch Pferdefleiſch eſſe, meldeten ſich nur noch
12. Jn dieſen Ziffern liegt eine Unſumme häuslichen
Elends und Entbehrung.

Ungeratene Weihnachtswecken. Vier in einem

et

ihm ſitzenden Herren d eleileid Pr. erart
am Friedrich-Wilhe

erzählt, daß ſich in der
Mühle Fretry eine Familie

wenig entwickelten Körper-Ernährung anzuführen, die A

E. Moyer, Göbenſtr.
lmsGymnaſium. (Freiſ.
e Familie. Das „Echo de l

Nähe von Beau
aus Mann,

Tochter beſtehend, befindet, welche niemals

ein Wort ſprechen. Das merkw eſich des Gebrauchs Se Syragche gänzlich zu en lenv o e gaentſtand durch die Prophezeiung eines Dorfgan
ſie ſich ſtummwelcher ihnen verhieß, daß, wenn

hielten, ſie dereinſt einen großen Schatz finden würden

Eine ſtumm

en zu einande
ürdige Uebereinkt

c

t

ſtreng ſein Gelübde, aber den Frauen ward es vur
bald ein Ding der Unmöglſchkeit, zu ſchweigen.
ſuchten den Dorfpropheten von neuem auf und m
das Schreckliche ihrer Lage vorſtellend, baten ſie ihn
um Ermäßigungen, ſo daß er ihnen endlich erlarhte,
außerhalb der Grenzen des Departements ſprechexzu
dürfen. Sie wandern jetzt jeden Dienstag nach Tar
nay, dem nächſtgelegenen Orte des benachbarten De
partements und ſprechen ſich ſatt für acht Tage.

Ländlich ſittlich. Durch die ſtaatliche m
wälzung in Braſilien war in Rio de Janeiro der
heilige Antonius in arge Geldverlegenheit gerken.
Neuerdings aber hat ihn wie wir zu unſerer grßen
Beruhigung aus dem in Blumenau erſcheineden
„Jmmigrant“ erſehen, eine Verordnung des bralia-
niſchen Kriegsminiſteriums an die Rechnungskomer
aller Sorgen überhoben. Die Verfügung lautet: Die
von dem Provinzial der Franziskaner Fr. Joa do

nfangs ging alles gut, beſonders beobachtete der Monne

r

m

rmFe

Amor Dirino Coſta gemachte Reklamation iſt beüch
ſichtigt worden, und
Dekret vom 26. Juli
heiligen Antonius von Rio de Janeiro di
nennung zum Oberſtleutnant der
terie erteilte, wiederrufen wurde, iſt ihm der So
worauf er Anſpruch hat, auch ferner zu bezak

Die Mormonen ſuchen ſich auderswo häu

durch keinen beſonderen Ak dge

Hefengeſchäfte der Südvorſtadt zu Leipzig vedienſtete
Markthelfer beſchloſſen, aus den Vorräten ihres Prinzi
pals ſich ihr Mehl zu den Weihnachtsſtollen zu holen
und ſchleppten daher einen zwei Zentner ſchweren Sack,
in welchem ſie Weizenmehl vermuteten, gemeinſchaftlich
fort und in die Behauſung des einen von ihnen in der
Ulrichsgaſſe, vergaßen auch nicht, 8 Packete Hefe gleich
mit wegzuſtibitzen, die ſie beim Stollenbacken verwenden
wollten. Wie groß war aber ihr Aerper, als es ſich
beim Backen herausſtellte, daß der geſtohlene Sack nicht
Weizenmehl, ſondern Reisſtärke enthielt und welcher
Jngrimm erfaßte ſie, als auch noch die Polizei, die
voneder Sache Wind bekommen hatte, erſchien und alle
vier einſteckte.

Ehrenwort und Zeugeneid. Köln, 17. De
zember. Jn einem Zolldefraudations-Prozeß, der
dem hieſigen Schwurgericht ſchwebt, kam es geſtern
zu einem intereſſanten Zwiſchenfall. Ein Hauptſteuer
amts-Aſſiſtent in Berlin erhielt ſ. Z. von einem dortigen
Geſchäftsmann amtliche Mitteilung über Vorkomm-
niſſe im hieſigen Zollamt, über die zu ſchweigen er
ſeinem Gewährsmann ſein Ehrenwort verpfändete. Jn-
folgedeſſen wünſchte der Staatsanwalt den Zeugen nur

vor

Dienſtzeit bei der Steuerverwaltung und nach einer
Geſamtdienſtzeit von 21 Jahren, wurde derſelbe zum

inſoweit zur Ausſage zu veranlaſſen, als ihm dies ohne
Verletzung ſeines Ehrenwortes möglich ſei, wogegen

einzurichten, um dort ihre Vielweiberei zu betre
Wie aus Lima im Staate Ohio gemeldet
hätten ſie zu dieſem Zwecke ein weites Gebiet in W S
Mexiko erworben, um den ihnen durch die Geſetze S
Vereinigten Staaten bereiteten Schwierigkeiten aus
Wege zu gehen.

5

Luſtige Eck e.
Eine brave Seele. Offizier: „Nun, Anton, wie geh

denn Deinem Hauptmann Ich höre, er iſt krank gewor
Offizierburſche (Pole): „Armes Herr Hauptmann, iſt

Heinrich der Vogler
Lohengrin
Elſa von Brabant

leider ſerr krank! Wollte mir eben Stiefel an Kopf w
war aber noch zu ſchwach!“

„o14, welches dem Bilde

e S
welle

e

Stadttheater zu Halle a.
Montag den 29. Dezember 1890.

W

Krieg im Friedenreg9 i n eDienstag den 30. Degeer 1890.
Anfang 7 Uhr. Ende 10 Uhr.

107. Vorſtellung. 80. Abonnements Vorſtellung

Lohengrin,
Perſonen:

Hans Keller.
Guſtav Staeven.
Clementine Pleſug

E

Herzog Gottfried, ihr Brude
Friedrich von Telramund, brabant. Graf
Ortrud, ſeine Gemahlin
Der Heerrufer des Königs

elene Hruby

eopold DeKlara Kami w.Hermann BEreee
Albert HerrLudw. Eng e

Einnehmer hefördert, um ſofort penſioniert zu werden, aber der Verteidiger Widerſpruch erhoben. Sie führten
weil er körperlich ſoweit ruiniert war, daß auch die aus, wenn er als Zeuge vernommen werde, müſſe er

geiſtige Thätigkeit nach ärztlichem Atteſt den Dienſt die volle Wahrheit ſagen; denn wenn er durch den
Mit 7 unerzogenen Kindern wurde Eid dazu gezwungen werde, ſo liege in dieſem Zwange

8 g 52 v

e e

e

W
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elev verſadte.
oſe mit einer Penſion von 675 Mark jährlich

als ſchwer kranker Menſch verabſchiedet. Die Frau
quälte ſich mit Nähen, bis dieſelbe nach einer Früh-
eburt erkrankte. Ein Kind ſtarb ohne ärztliche

Hilfe und wurde durch die Armendirektion beerdigt.
s ſoll aus den Kindern eines Mannes werden, der

ſeine Kräfte im Dienſte des Staates verbrauchte

ſchon ſolche Elemente, die das amtliche WarenVer-
zeichnis und die Rechnungstabellen abſchreiben können
r Einnehmerpoſten befördert wurden. Ob dieſe Leute
ei einer Kommandobehörde als Hilfsſchreiber mit Er

folg zu ſungieren vermögen, bleibe dahingeſtellt. Ein
ärztliches Atteſt für die Richtigkeit der über Kloſes

r gemachten Aeußerungen veröffent-
S wir. Es iſt etwa 10 Jahre her, ſeit Kloſe die

obilmachungspläne verbreitete, was die damaligen
Unteroffiziere und Mannſchaften des Bezirks-Komman-
dos Rybnik wiſſen. Unteroffizier Damroth hat die

angeklagten Zollabrechner verzollen zu laſſen; letzterer
Zur Aufklärung dürfte es dienen mitzuteilen, daß ſelle beim Zollamte die Anträge auf Verzollung, in

keine Verletzung des Ehrenwortes. Der Gerichtshof
entſchied, daß der Zeuge in vollem Umfange zu ver-
nehmen ſei, worauf dieſer ausſagte, ſein Gewährsmann
habe ihm mitgeteilt, in Köln fänden, wie er von einem
Reiſenden wiſſe, große Zollhinterziehungen ſtatt. Der
Reiſende erſuche die Kunden, die Waren durch den

der Eile und bei der Ueberhäufung von Arbeit würden
dann vur einzelne Kolli aus den großen Sammlungen
oberflächlich revidiert, die übrigen garnicht geöffnet.
Da nun aber der Zeuge es ablehnte, den von der
Verteidigung verlangten Namen ſeines Gewährsmannes

Grafen und Edle Karl Rüdh
Ludwig vo
Roſa Ein
Lilli
WMarg.
Fanny

und thüringiſche Grafen und Edle, brab e
Mannen,

u

Erſter
weiter
ritter

Vierter
ächſiſcheGr Edle, Edelfrauen, Edelknaben,

Knechte.
Ort der Handlung:

Antwerpen, erſte Hälfte des 10. Jahrhundert
Nach dem 1. und 2. Akte finden größere Pauſen J

Mittwoch den 31. Dezember 1890.
108 Vorſtellung. 81. Abonnements Vorſtelluß

Don Ceunar.
Operette in 3 Akten von Tellinger.

Edelknabe

ohne Genehmigung ſeiner vorgeſetzten Behörde zu nennen,
wurde die Sitzung bis heute ſuspendiert. Der Gerichts
hof wollte bei der Berliner Steuerdirektion an ragen,
ob der Zeuge den Namen nennen darf. Jn der heutigen
Sitzung wurde mitgeteilt, daß eine verneinende Ant-
wort eingelaufen ſei. (Echo).

Schröter Leipzigerſtraße 71 und Stößen).
Ferdinand Stolze und Barbara Eibiſch
Wuchererſtraße 3).

Standesamtliche Nachrichten.
Halle, 27. Dezember.

Eheſchließungen: Der Techniker Karl Beek uder

Der Goldarbeiter Gu Häde W

e

wer
w.

Ein Lehrer, der ſelbſt noch der Erziehung bedarf.
Jm Cirkus Schumann hat am Sonnabend ein Lehrer,
welcher ſich mit ſeiner Frau auf einem Tribünenplatz
befand, gegen ſeinen Nachbar, einen israelitiſchen
Fabrikanten aus Berlin, ſich Jnſulten erlaubt. Als

Arbeiten abgeſchricben. Kloſe iſt um ſein Leben durch
ine Kette von Widerwärtigkeiten betrogen worden,
vielleicht kann ſeinen Kindern noch geholfen werden.
loſe hat eines leichten Vergehens wegen zu all ſeinem

chweren Unglück die harte Strafe von acht Monat

Lehmann (Barfüßerſtraße 5 und Bauhof 1). DerZur onnb n Sneh Häder (Berlin und Anhaſte
Der Maurxermeiſter Joſef Babel und Hed
warte 160 und Kapellengaſſe 5). Der
und Luiſe Horn (Thomaſiusſtraße 5).
Franz Franke und Hedwig Pohle Kellner e

a
ind vierzehn Tagen abzubüßen gehabt. Das von uns
ingezogene Atteſt, in welchem von einem Arzte auf

die Folgen mangelhafter Ernährung hingewieſen
gird, welches alſo ſchon darum von allgemeinem Jnter

iſt, hat folgendem Wortlaut Herr ZollEinnehmwer

der Lehrer und ſeine Frau nach der Pauſe bei Wieder
beginn der Vorſtellung zurückkehrten und ſich nach
ihren Plätzen umſahen, ſagte die Dame: „C'est ici“!
worauf ihr Begleiter mit einem Blick auf Herrn Sig-
mund C. laut erwiderte „Oui, à cöé de ce ichu

gaſſe 3). Der Schuhmacher Emil Schmi
Schweizer (Beeſenerſtraße 2 und Thomaſiusſtraße

Geboren: Dem Handarbeiter Karl Opitz ein S.
Ernſt Karl (Schimmelſtraße 65). Dem Schmied Wil
ein S., Friedrich Karl (Liebenauerſraße
Julius John ein S., Eduard Julius Otte

w.
8

r 4

Dem Hilfsrangiermeiſter Paul Hackenbe
Otto (Dorotheenſtraße 1a). J
eine T. Mar )0 (Leſſi gaſt;

3 nauth i Lud

oſe in Hultſchin erſchien heute bei mir, um ſich jvik!“ (Jawohl, neben dem verfluchten Juden hier.)
h Afindens unterſuchen, und Der Fabrikant, Sigmund Wig ehe nen Polizei

v hen Von mee wake
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das Jahr 1890 bis kommen am 1. uar.Sonntag den 4. Januar 1891

in di Lokalen angverein Thalia SRefaurant zur Moritzburg, er z 48b (Arbeitsnachweis r tha h 3 Regulatenre h
käten) und Reſtaurant von treicher (Roßtrappe) n Zum Sylweſer wegen Mangel an Raun v. I

abliern zu wollen. Jn betreffenden Lokalen können noch neue Formulareentgeen genommen werden. Kränzchen Renner, Leipzigerſtr. 44. S
h Die Kollegen werden erſucht, ſich recht zahlreich an den Erhebungen zu Hierzu ladet erzebenſt ein [3009 l

beteſljen. Der Vorſtand. 8Die Lohnkommiſſion der Maurer Cohſeiss Restaurant e Raehse
a von Halle und Umgegend. eine Veenieeeeſe W e a ekk J J 7 cben Lokalverband der Zimmerer. träft. Mittagstiſch a 40 Pf. Jnh.: Joh. Kratz 9 r

Zum Shylveſter Glas Hauerſches Hier 10 Pf. o iort: Cm Große Abendunterhaltung gert dieſes Kum, Ara,, Bgnac, e
in Faulmanns Reſtanraut, Gartengaſſe 10, lattes zu beziehen owie vfreundlichſt einladet 4 Be Vorstand. Verſ nitt- Ware Stral-Krank rotokoll e ehe Irgſenral-Krankenbaſe Deutſcher Schmiede und verwandt. Gewerbe. Gluhwein.Efſen

A l über die Verhandlungen des em Shylveſter-Abend in Freybergs Garten Il S. von garantiert nur gutem en e
m Winter Vergnügen. Da S teitages zu Halle a. Punſch E nun enzen SLierzu werden Freunde und Gönner freundlichſt eingeladen. Des Komitee. Politiſche Reden. z s z g. ſität e

xein der Ciſchler und verwandter BHerufsgenoſſen Hat 1 md. 4 S anms
von Halle und Amgegend. Organiſations- Entwurf d ſiſchen t.

Sylvester -V ergnügen Partei Progrann. Cafel und RagenElixit, l
rrals beſtehend in Monzert, Theater und Ball z en Obdech im grossen Saal des „Prinz Carl Spir ituo en

P unſere r freundlichſt eingeladen werden. 3 7J zu entnehmen bei den Kollegen Rölhrmn, Leſſingſtraße 36, Krull, n 4 rgei akigh 22, Theit, Geiſtſtraße 23, Hof 2 Tr. dern (2944 mit Porträts und bildlichen Dar- Getreide Kümmel S T. n

H. ung E. er Vorſtand ſtellungen in Lichtdruck. n eu in Original Flaſchen Sd Gerichtliche Verſteigerung. Ingber- Liqueur,4 Dienstag den 30. und Mittwoch den 31 d. Mts. eng von n vormittags ſollen Sozialdemokr. Lirderbücher. s weiß und J 3 t S

Wandſchuh s die zur Kannerſchen Worven den Soiteen an Pfeffer minz KirſchHandſchuhen, Schlipſen, Vorhemden itzen r Jn Spitzen, ArheiterNotizkalender. Himbeer, Roſen, Vanillerc.
C nen 2C. Die bekannte älteſte Annoncen Expedition ebenſo tzur Erfurtſchen Konkursmaſſe gehörigen Haasenstein e Vogler A. G. Roſen-Créme

Halanterie- und Kurzwaren ſowie die Ladeneinrichtung verſendet ſoeben an die Inſerenten die 25.h meiſtbietend verſteigert werden. [3012 e ihres elegant ausgeſtatteten Vanille-Créme, ealle a. S., den 28. Dezember 1890. reeeeneelg M ar af chi no re eerſe n un J e3 We J. Ed. einen für alle Tage des Jahres Terrgmelen vorzüglich zu Knickebein gecihnet,
nd W reren r Rotiz-Kalender und verzeichnet ſodann auf zu ſoliden Preiſen. hwee ung M en nen dec Aer Danze Aite ſihgnzünn J April ob frlther Sachverei Vekanntmachung. J K lender c. in ſteh fter Anordnung; bei eine 0 nnng a

So Die zur Emil Arthur Holzhauſen ſchen Konkursmaſſe gehörigen 7 den Zeitungen mit Angade der Auflag, Er Sm ſeeinungsweiſe, Spaltenbreite und Zeilen. im Preiſe bis zu 55 Thlr. Offerten abzu
5 e Z2 i J Aen preiſe für den Annoncen und Reklameteil, bei geben in der Volksbuchhandlung v. Ebeling, S
L den Stäeten mit Vermerk der Einwohner ahl. 30165ö II Geiſtſtraße 18/19. Sen Preislagen von 15-45 Mart p. Mille beabſichtige ich von heute ab partie- 2ſſe und e in meinem Kontor Knnmisehestr. 12/13 zu verkaufen. J r We ennre nk ſeete de Wieſe 36 Sr Halle a. r 27. Dezember u n nen 8 Fach e a geſundee D Konkursverwalter. h e h e n Fe a geordnet und regiſtriert, genug, es dürfte kaun S Sa r iter t K ſti d 5h teien Wohnungenm inſerierenden Publikum ſo eingehend mit zwei, drei und vierrä: ung jede Woh

Rat bei d die AAen en u Sehr ſant Ken nene Reter ad Seodenverſsiag,2 H Anhang bringt zum Teil die verkleinerten Titel geitſicher Benutzung des Waſchhauſes,
ſitn her nähere Details der hervorengenſten Srocendodens, alt und Warmo ges

2 Se a Zehn Se en erer u e n ie0, s in eAngerſtraße Rennen 34. r kann. Mit einem Verzeichnis der dec du 797 s r

er d anze 9 mr Knmaterig ien jeder Art c.
e zum r n per Gelaß. (2850 h Jnſpeiter Mauee,d ieferung oſor en s und s, ode iellit nimwt Herr G. Kühlemann. Königsplatz 7, W a Fs dern S ſtatt Für die a Dank. Telnehne

e Aen n ettrgteg. heim Vegrabniff tenren Entschlafenee diejenigen. Kartoffeln! a e ne e en
t

Beſtändigen Vorrat in howfeinen Magnum rößere t verabfol unſern beſten Dank. Dankinnen aht Tagen zu whir- bonum, ff. Reuſtädtern, gut h 8beren Jnſerenten gratis verabfolgt Leſene

eiber et nun trS Str ſtr. 23. pfiehlt en binnen Prer, e für ſeine troſtr
r

22 ESa Die trauernden bW “ſu gt. e v eſſen i rge. Hinter
l 2 J
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